
Einladung zur 
Hauptversammlung 
2024



Verbio Einladung zur Hauptversammlung 2024 | 2

III.  Vorstandsbericht zu TOP 5 + 6 IV. VergütungsberichtII. Vorschläge zur BeschlussfassungI. Tagesordnung

Unternehmenskennzahlen

Betriebsdaten 1. HJ 2022/2023 2. HJ 2022/2023 2022/2023 1. HJ 2021/2022 2. HJ 2021/2022 2021/2022

Produktion (t) 445.776 482.346 928.122 432.413 405.719 838.132

Produktion (MWh) 522.128 555.925 1.078.053 414.718 470.241 884.959

Auslastung Biodiesel/Bioethanol (%) 1) 92,9 92,4 92,6 94,0 88,2 91,1

Auslastung Biomethan (%) 1) 80,3 85,5 82,9 92,2 104,5 98,3

Investitionen in Sachanlagen 94,9 156,3 251,2 42,7 78,7 121,4

Anzahl Mitarbeiter 2) 1.131 1.180 1.180 922 978 978

Ertragslage 1. HJ 2022/2023 2. HJ 2022/2023 2022/2023 1. HJ 2021/2022 2. HJ 2021/2022 2021/2022

Umsatz 1.077,7 890,6 1.968,3 809,1 1.003,4  1.812,5 

EBITDA 170,3 70,0 240,3 187,2 316,1 503,3

EBITDA-Marge (%) 15,8 7,9 12,2 23,1 31,5 27,8

EBIT 151,1 47,6 198,7 172,4 289,6 462,0

EBT 151,3 47,9 199,2 171,9 289,2 461,1

Periodenergebnis 102,1 30,1 132,2 120,3 195,5 315,8

Ergebnis je Aktie (EUR) unverwässert 1,61 0,47 2,08 1,90 3,09 4,99

Ergebnis je Aktie (EUR) verwässert 1,60 0,48 2,08 1,89 3,08 4,97

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

1)  Im Geschäftsjahr 2022/2023 waren die jährlichen Produktionskapazitäten der Produktionsanlagen wie folgt:  
Biodiesel: unverändert 660.000 Tonnen; Bioethanol: von 260.000 Tonnen auf 342.000 Tonnen (SBE anteilig für das 4. Quartal 2022/2023 
enthalten); Biomethan: von 900 GWh auf 1.300 GWh. 

2) Zum Stichtag.
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1) Zum Stichtag, enthält auch Zahlungsmittel auf Segregated Accounts.

Finanzlage 1. HJ 2022/2023 2. HJ 2022/2023 2022/2023 1. HJ 2021/2022 2. HJ 2021/2022 2021/2022

Operativer Cashflow – 80,7 106,8 26,1 95,4 229,6 325,0

Operativer Cashflow je Aktie (EUR) – 1,27 1,70 0,41 1,51 3,64 5,16

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1) 207,5 219,4 219,4 170,5 314,1 314,1

Vermögenslage 31.12.2022 30.06.2023 30.06.2023 31.12.2021 30.06.2022 30.06.2022

Nettofinanzvermögen (Net Cash) 177,5 57,4 57,4 140,5 284,1 284,1

Eigenkapital 881,6 911,8 911,8 635,1 818,5 818,5

Eigenkapitalquote (Prozent) 74,0 70,3 70,3 71,3 72,5 72,5

Bilanzsumme 1.191,5 1.297,2 1.297,2 890,5 1.128,6  1.128,6 
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Verbio SE, Zörbig
ISIN DE000A0JL9W6 
WKN A0JL9W

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 
2. Februar 2024, um 10:00 Uhr MEZ (Einlass ab 09:00 Uhr), 
im Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig, 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
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I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

Verbio SE und des gebilligten Konzernabschlusses für 
das Geschäftsjahr 2022/2023. Vorlage des Lagebe-
richts und des Konzernlageberichts für die Verbio SE 
mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289 a, 315 a HGB sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 
2022/2023

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2022/2023

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2022/2023 

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und 
eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglich-
keit der Einziehung eigener Aktien

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz 
von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien 
nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss 
des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts 

7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss 
eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der 
Verbio SE und der VERBIO Chem GmbH

8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 
AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 
das Geschäftsjahr 2022/2023

9. Beschlussfassung über eine Anpassung von § 18 
 Absatz 2 der Satzung (Record Date)
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II. Vorschläge zur Beschlussfassung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

Verbio SE und des gebilligten Konzernabschlusses für 
das Geschäftsjahr 2022/2023. Vorlage des Lagebe-
richts und des Konzernlageberichts für die Verbio SE 
mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den 
Angaben nach § 289 a HGB und § 315 a HGB sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäfts-
jahr 2022/2023

Die vorstehenden Unterlagen sind ab dem Tag der Ein-
berufung der Hauptversammlung auf der Website der 
Gesellschaft unter www.verbio.de → Investor Relations 
→ Hauptversammlung → Hauptversammlung 2024 bzw. 
https://www.verbio.de/hauptversammlung/ abrufbar. 
Diese Unterlagen werden auch auf der Hauptversamm-
lung zugänglich gemacht. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss zum 30. Juni 2023 und den Konzern-
abschluss zum 30. Juni 2023 durch Umlaufbeschluss vom 
25. September gebilligt; der Jahresabschluss ist damit 
gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des 
Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernab-
schlusses durch die Hauptversammlung gemäß § 173 
AktG bedarf es daher nicht, sodass zu Tagesordnungs-
punkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz-
gewinn der Verbio SE für das Geschäftsjahr 2022/2023 
von EUR 874.534.362,16 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie
auf 63.517.206 dividenden- 
berechtigte Stückaktien EUR 12.703.441,20
Vortrag auf neue Rechnung EUR 834.830.920,96
Bilanzgewinn EUR 847.534.362,16

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die 
Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag, d. h. am 7. Februar 2024, 
fällig und wird dann ausgezahlt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2022/2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2022/2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats 
Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- 
und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der 
Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien

Die von der Hauptversammlung am 1. Februar 2019 
 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

läuft am 31. Januar 2024 aus. Um auch in der Zukunft in 
der Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben und zu 
 verwenden, soll der Vorstand erneut zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu 
10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. 
Ein Erwerb darf nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
erfolgen. Die erworbenen Aktien dürfen  zusammen 
mit etwaigen aus anderen Gründen erworbenen eige-
nen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft 
befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt 10 Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft überschreiten. Die Ermächtigung 
darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien 
ausgenutzt werden.

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 
einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder meh-
rerer Zwecke durch die Gesellschaft ausgeübt werden, 
aber auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz 
der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre 
oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt 
 werden. Die Erwerbsermächtigung gilt bis zum Ablauf 
des 1. Februar 2029.

c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (1) über 
die Börse (2) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots oder (3) mittels einer an 

https://www.verbio.de/
https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Einladung zur 
Abgabe von Verkaufsofferten.

(1) Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der Gegen-
wert für den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbs-
nebenkosten) den Durchschnitt der Börsenkurse 
der Aktie der Verbio SE an den dem Erwerb vor-
ausgehenden fünf Börsenhandelstagen, ermittelt 
auf Basis des arithmetischen Mittels der Schluss-
auktionspreise der Aktie der Verbio SE im Xetra-
Handelssystem oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(„durchschnittlicher Börsenschlusskurs“), um 
nicht mehr als 10 Prozent über- oder nicht mehr 
als 20 Prozent unterschreiten.

(2) Bei einem öffentlichen Kaufangebot darf der 
 Angebotspreis der Aktien sowie die Grenze 
der gebotenen Kaufpreisspanne (jeweils ohne 
 Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen 
Börsenschlusskurs vor dem Tag der Veröffent-
lichung des Angebots um nicht mehr als 10 Pro-
zent über- oder nicht mehr als 20 Prozent unter-
schreiten. Das Kaufangebot kann weitere 
Bedingungen vorsehen.

(3) Im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten Einla-
dung zur Abgabe von Verkaufsofferten darf der 
von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnitt-
lichen Börsenschlusskurs vor Annahme der Ver-
kaufsofferten um nicht mehr als 10 Prozent über- 
oder mehr als 20 Prozent unterschreiten. 
 
Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines 
 öffentlichen Angebots nach (2) oder einer öffent-
lichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten 

nach (3) erhebliche Kursabweichungen vom gebo-
tenen Kauf- bzw. Verkaufspreis oder von den 
Grenzwerten einer etwaigen Kauf- bzw. Verkaufs-
preisspanne, so können das Angebot bzw. die 
Einladung zur Abgabe einer Verkaufsofferte bis 
zum Zeitpunkt der Annahme angepasst werden. 
In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche 
 Betrag nach dem durchschnittlichen Börsen-
schlusskurs vor der Veröffentlichung einer etwai-
gen Anpassung; die 10-Prozent-Grenze für das 
Über- oder die 20-Prozent-Grenze für das Unter-
schreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 
 
Sofern ein öffentliches Angebot nach (2) oder 
eine öffentliche Einladung zur Abgabe von Ver-
kaufsofferten nach (3) überzeichnet ist, muss 
die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevor-
rechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
können vorgesehen werden. Das Kaufangebot 
oder die Einladung zur Abgabe von Verkaufsof-
ferten kann weitere Bedingungen vorsehen.

(4) Im Rahmen eines Rückkaufs kann ein Kredit- oder 
Wertpapierinstitut oder ein anderes die Voraus-
setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes 
Unternehmen (zusammen: „Emissionsunterneh-
men“) auch beauftragt werden, an einer vorab 
festgelegten Mindestzahl von Börsentagen oder 
bis zum Ablauf einer zuvor vereinbarten Periode 
entweder eine zuvor vereinbarte Anzahl von Aktien 
oder Aktien für einen zuvor festgelegten Gesamt-
kaufpreis zu erwerben und an die Gesellschaft zu 
übertragen. Das Emissionsunternehmen muss die 
zu liefernden Aktien an der Börse seinerseits 
unter Berücksichtigung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) so-
wie zu Preisen kaufen, die innerhalb der unter (1) 
definierten Bandbreite liegen.

d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund dieser Ermächtigung erworben 
werden, zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, 
 insbesondere auch zu den Folgenden, zu verwenden:

(1) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
gegen Sachleistung veräußert werden, insbe-
sondere als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
 Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unter-
nehmen oder Unternehmensteilen verwendet 
werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird inso-
weit ausgeschlossen.

(2) Sie können als Belegschaftsaktien Mitarbeitern 
und Pensionären der Gesellschaft und der mit ihr 
verbundenen Unternehmen sowie Geschäftsfüh-
rern der mit ihr verbundenen Unternehmen ange-
boten werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre 
wird insoweit ausgeschlossen. Die Aktien können 
dabei auch an ein Kredit- oder Wertpapierinstitut 
oder ein anderes die Voraussetzungen des § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen 
übertragen werden, das sie mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich dem bezeichneten 
Personenkreis zum Erwerb anzubieten oder zuzu-
sagen bzw. zu übertragen. Die Aktien können 
auch im Wege von Wertpapierdarlehen von einem 
Kredit- oder Wertpapierinstitut oder einem ande-
ren die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG erfüllenden Unternehmen beschafft und die 
aufgrund der vorstehenden 
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Erwerbsermächtigung erworbenen Aktien zur 
Rückführung dieser Wertpapierdarlehen verwen-
det werden. 

(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur 
Erfüllung von Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. -pflichten aus Options- oder Wandelschuld-
verschreibungen verwendet werden, die die 
 Gesellschaft oder mit ihr verbundene Unterneh-
men aufgrund einer von der Hauptversammlung 
erteilten Ermächtigung begeben oder begeben 
haben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird inso-
weit ausgeschlossen.

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
auch in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an die Aktionäre unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert 
werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den durch-
schnittlichen Börsenschlusskurs an den der Ver-
äußerung vorausgehenden fünf Börsenhandels-
tagen nicht wesentlich (d. h. um nicht mehr als 
10 Prozent) unterschreitet. Diese Ermächtigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 Pro-
zent des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung von 10 Prozent des Grundkapitals sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, 

• die zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht möglicher-
weise zukünftig ausgegeben werden, sofern 

die Schuldverschreibungen aufgrund einer zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermäch-
tigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegeben  werden,

• die aus genehmigtem Kapital aufgrund einer 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
 Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle 
tretenden Ermächtigung gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben werden.

Im Falle einer Veräußerung der eigenen Aktien im 
 Rahmen eines Angebots an alle Aktionäre kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
 Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen. 

(5) Sie können eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder die Durchführung der Einziehung 
eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der 
erworbenen Aktien beschränkt werden; von der 
Ermächtigung zur Einziehung kann auch mehrfach 
Gebrauch gemacht werden. Die Einziehung führt 
zur Kapitalherabsetzung. Die Einziehung kann aber 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen 
Betrags des Grundkapitals der übrigen Aktien 
 gemäß § 8 Abs. 3 AktG erfolgen. Der Vorstand ist 
für diesen Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl 
der Aktien in der Satzung entsprechend zu ändern.

e) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund der 
vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien wie 
folgt zu verwenden: Sie können zur Bedienung von 
 Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft verwendet werden, die mit Vorstands-
mitgliedern der Gesellschaft im Rahmen der Regelun-
gen zur Vorstandsvergütung vereinbart wurden oder 
werden. Die Einzelheiten der Vergütung der Vor-
standsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 
Dazu können auch Aktienzusagen gehören, die Vor-
standsmitgliedern zur Deckung variabler Vergütungen 
(Boni) gewährt werden. Die Aktien können dabei auch 
an ein Kredit- oder Wertpapierinstitut oder ein anderes 
die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
 erfüllendes Unternehmen übertragen werden, das sie 
mit der Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich 
dem bezeichneten Personenkreis zum Erwerb anzu-
bieten oder zuzusagen bzw. zu übertragen. Die Aktien 
können auch im Wege von Wertpapierdarlehen von 
einem Kredit- oder Wertpapierinstitut oder einem an-
deren die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 
AktG erfüllenden Unternehmen beschafft und die auf-
grund der vorstehenden Erwerbsermächtigung erwor-
benen Aktien zur Rückführung dieser Wertpapierdar-
lehen verwendet werden.

f) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) erfassen auch 
die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die auf-
grund früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden, und von solchen 
Aktien, die von im Sinne von § 17 AktG abhängigen 
Konzernunternehmen oder gemäß § 71 d Satz 5 AktG 
erworben wurden.

g) Die Ermächtigungen unter lit. d) und e) können einmal 
oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder ge-
meinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. d), (1), (2), 
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(3), (4) und e) auch durch abhängige oder im Mehr-
heitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 
oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der 
 Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Ein-
satz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener 
Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem 
Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andie-
nungsrechts 

Ergänzend zu der unter Tagesordnungspunkt 5 vorge-
schlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft ermäch-
tigt werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Deri-
vaten zu erwerben.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
 beschließen:

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 5 der 
Hauptversammlung am 2. Februar 2024 zu beschlie-
ßenden Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien 
nicht nur auf den dort beschriebenen Wegen erfol-
gen, sondern ganz oder teilweise auch durch (1) die 
Veräußerung von Optionen, die die Gesellschaft bei 
Ausübung zum Erwerb eigener Aktien verpflichten 
(„Put-Optionen“), (2) den Erwerb von Optionen, die 
die Gesellschaft bei Ausübung zum Erwerb eigener 
Aktien berechtigen („Call-Optionen“), (3) Terminkäufe, 
bei denen die Gesellschaft eigene Aktien zu einem 
 bestimmten in der Zukunft liegenden Zeitpunkt erwirbt, 
oder (4) den Einsatz einer Kombination aus Put-Optio-
nen, Call-Optionen und/oder Terminkäufen (zusam-
men auch: „Derivate“ oder „Derivatgeschäfte“). 

b) Die Derivatgeschäfte sind mit einem unabhängigen 
Kredit- oder Wertpapierinstitut oder einem anderen 
die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfül-
lenden Unternehmen oder mit einem Konsortium sol-
cher Institute bzw. Unternehmen abzuschließen. Durch 
die Bedingungen des Derivatgeschäfts muss jeweils 
sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien 
bedient werden, die ihrerseits unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben wurden. 

c) Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind 
außerdem auf Aktien im Umfang von höchstens 10 % 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens dieser Ermächtigung oder zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung beschränkt. Die Lauf-
zeit der einzelnen Derivate muss so gewählt werden, 
dass der Erwerb der Aktien in Ausübung oder Erfül-
lung der Derivate nicht nach dem 1. Februar 2029 
 erfolgen kann. 

d) Die von der Gesellschaft für Call-Optionen gezahlte 
und für Put-Optionen vereinnahmte Optionsprämie darf 
nicht wesentlich über bzw. unter dem nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theo-
retischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, 
bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte 
Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. Der von der 
Gesellschaft bei Terminkäufen vereinbarte Terminkurs 
darf nicht wesentlich über dem nach anerkannten 
 finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Terminkurs liegen, bei dessen Ermittlung unter 
anderem der aktuelle Börsenkurs und die Laufzeit des 
Terminkaufs berücksichtigt werden.

e) Der bei Ausübung der Optionen bzw. bei Fälligkeit 
des Terminkaufs zu zahlende Gegenwert für die Aktien, 
d. h. der Ausübungspreis bzw. Erwerbspreis, darf den 

Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Verbio SE 
an den dem Erwerb vorausgehenden fünf Börsenhan-
delstagen, ermittelt auf Basis des arithmetischen Mit-
tels der Schlussauktionspreise der Aktie der Verbio SE 
im Xetra-Handelssystem oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(„durchschnittlicher Börsenschlusskurs“), um nicht 
mehr als 10 Prozent über- oder nicht mehr als 20 Pro-
zent unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkos-
ten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. 
gezahlten Optionsprämie).

f) Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter 
Beachtung der vorstehenden Regelungen erworben, 
ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivatgeschäfte mit 
der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlos-
sen. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer 
Aktien der Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft 
ihnen gegenüber aus den Derivatgeschäften zur Ab-
nahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges wei-
tergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen.

g) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz 
von Derivaten erworben werden, gelten die unter 
 Tagesordnungspunkt 5 festgesetzten Regelungen 
 entsprechend.

7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss 
eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der 
Verbio SE und der VERBIO Chem GmbH

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Zustimmung 
zu dem noch abzuschließenden Gewinnabführungsver-
trag zwischen der Verbio SE als herrschendem Unterneh-
men und der VERBIO Chem GmbH als abhängigem 
Unternehmen zu erteilen.
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Die Verbio SE hält sämtliche Geschäftsanteile an dem 
 abhängigen Unternehmen. Der zwischen der Verbio SE 
und der VERBIO Chem GmbH abzuschließende Gewinn-
abführungsvertrag wird folgenden wesentlichen Inhalt 
aufweisen:

• Die VERBIO Chem GmbH verpflichtet sich, ihren Gewinn 
an die Verbio SE abzuführen. Gewinn in diesem Sinne 
meint, vorbehaltlich der Bildung oder Auflösung von 
anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 des Han-
delsgesetzbuchs, den gesamten (ohne die Gewinnab-
führung) entstehenden Jahresüberschuss, vermindert 
um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr sowie um 
den nach § 268 Abs. 8 des Handelsgesetzbuches aus-
schüttungsgesperrten Betrag. Die Gewinnabführung 
darf den in § 301 des Aktiengesetzes genannten 
 Betrag nicht überschreiten. 
 
Die VERBIO Chem GmbH darf dabei Beträge aus dem 
Jahresüberschuss in die anderen Gewinnrücklagen 
einstellen, soweit die Verbio SE dies gestattet und 
 sofern dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begrün-
det ist. Andere Gewinnrücklagen im Sinne von § 272 
Abs. 3 des Handelsgesetzbuchs, die während der Dauer 
des Gewinnabführungsvertrages gebildet wurden, hat 
die VERBIO Chem GmbH auf Verlangen der Verbio SE 
aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages 
zu verwenden oder als Gewinn abzuführen. Ausge-
schlossen ist die Abführung von Erträgen aus der Auf-
lösung von Kapitalrücklagen oder von vorvertragli-
chen Gewinnrücklagen.

• Der Anspruch der Verbio SE auf Gewinnabführung 
entsteht jeweils zum Stichtag des Jahresabschlusses 
der VERBIO Chem GmbH und wird zu diesem Zeit-
punkt fällig. Er ist ab Fälligkeit mit 5 Prozent pro Jahr 
zu verzinsen.

• Die Verbio SE ist verpflichtet, einen während der Ver-
tragsdauer entstandenen Jahresfehlbetrag in entspre-
chender Anwendung von § 302 Aktiengesetz (in seiner 
jeweils gültigen Fassung) auszugleichen.

• Der Gewinnabführungsvertrag wird rechtlich wirksam, 
wenn sowohl die Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung der VERBIO Chem GmbH (in notariell be-
urkundeter Form) als auch die Zustimmung der Haupt-
versammlung der Verbio SE erteilt wurden und der 
Gewinnabführungsvertrag in das Handelsregister der 
VERBIO Chem GmbH eingetragen wurde. Er gilt dann 
rückwirkend zum 1. Juli 2023. 

• Der Vertrag wird auf eine feste Laufzeit von fünf Zeit-
jahren geschlossen. Sofern das Ende der festen Lauf-
zeit von fünf Zeitjahren in ein laufendes Geschäftsjahr 
der Organgesellschaft fällt, verlängert sich die Laufzeit 
bis zum Ende des dann laufenden Geschäftsjahres. 
 
Nach Ablauf der festen Laufzeit verlängert sich der 
Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann jeweils mit 
einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Ge-
schäftsjahres, erstmals zum Ende der festen Laufzeit, 
schriftlich gekündigt werden.  
 

Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt für 
beide Vertragsparteien unberührt. Ein Recht zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund besteht insbesondere, wenn 
die Verbio SE die Anteile an der VERBIO Chem GmbH 
abtritt oder in eine andere Gesellschaft einbringt, die 
Verbio SE oder die VERBIO Chem GmbH verschmol-
zen, gespalten oder liquidiert wird, die VERBIO Chem 
GmbH in eine Rechtsform umgewandelt wird, die 
nicht Organgesellschaft – also zur Gewinnabführung 
verpflichtete Gesellschaft unter einem Gewinnabfüh-
rungsvertrag – sein kann, oder der Verbio SE nicht 
mehr die Mehrheit der Stimmrechte an der VERBIO 
Chem GmbH zusteht.

• Für die Auslegung des Gewinnabführungsvertrages 
ist Folgendes zu beachten: Bei der Auslegung des 
 Gewinnabführungsvertrages sind die §§ 14 und 17 des 
Körperschaftsteuergesetzes in ihrer jeweils gültigen 
Fassung zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag auf 
gesetzliche Vorschriften verweist, ist die jeweils gülti-
ge Fassung gemeint (sogenannte dynamische Ver-
weisung). 

• Sollte eine Bestimmung des Gewinnabführungsver-
trages ganz oder teilweise unwirksam und/oder 
 undurchführbar sein oder werden, so berührt dies 
die Wirksamkeit bzw. Durchführbarkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien sind 
 verpflichtet, jede unwirksame bzw. undurchführbare 
Bestimmung durch eine wirksame und durchführbare 
Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen bzw. undurchführbaren Rege-
lung so nahe wie möglich kommt. Das Gleiche gilt bei 
Regelungslücken in dem Gewinnabführungsvertrag.
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Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 
VERBIO Chem GmbH zum Abschluss des Gewinnabfüh-
rungsvertrages wird unter Wahrung der notariellen Form 
eingeholt. 

Die Geschäftsanteile an der VERBIO Chem GmbH werden 
ausschließlich von der Verbio SE gehalten. Infolge des 
Fehlens außenstehender Gesellschafter sind daher von 
der Verbio SE weder Ausgleichszahlungen (§ 304 AktG) 
zu leisten noch Abfindungen (§ 305 AktG) zu gewähren. 
Aus dem gleichen Grund ist eine Prüfung des Vertrages 
durch einen Vertragsprüfer entsprechend § 293 b AktG 
nicht erforderlich.

Der Entwurf des Gewinnabführungsvertrages und – 
 soweit vorhanden und zu erstellen – die Jahresabschlüsse 
und Lageberichte der vertragsschließenden Unterneh-
men für die letzten drei Geschäftsjahre und die gemein-
samen Berichte des Vorstands der Verbio SE und der 
Geschäftsführung der VERBIO Chem GmbH über den 
Gewinnabführungsvertrag können im Internet unter 
https://www.verbio.de/hauptversammlung/ einge-
sehen werden.

8. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 
AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts 
für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG jähr-
lich einen Vergütungsbericht zu erstellen. Gemäß § 120 a 
Abs. 4 AktG beschließt die Hauptversammlung über die 
Billigung des erstellten geprüften Vergütungsberichts 

des abgelaufenen Geschäftsjahres. Der Vergütungs-
bericht wurde durch die Grant Thornton AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Leipzig daraufhin formell 
geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
im Vergütungsbericht gemacht wurden. Der Vermerk 
über diese Prüfung ist dem Vergütungsbericht beige-
fügt. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2022/2023 findet sich mit seinem vollständigen Inhalt 
einschließlich des Vermerks des Abschlussprüfers über 
die Prüfung des Vergütungsberichts unter Punkt IV (Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023; Anga-
ben zu Punkt 8 der Tagesordnung). Der Vergütungsbe-
richt ist ferner über die Website der Gesellschaft unter 
https://www.verbio.de/investor-relations/corporate-
governance/verguetung/ zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 
AktG erstellten und von der Grant Thornton AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, geprüften Vergü-
tungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu billigen.

9. Beschlussfassung über eine Anpassung von § 18 
 Absatz 2 der Satzung (Record Date).

Am 24. November 2023 hat der Bundesrat dem bereits 
am 17. November vom Bundestag beschlossenen Gesetz 
zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 
(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) zugestimmt. In 
diesem Gesetz wurde in Artikel 13 die Änderung des 
§ 123 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz beschlossen, der Vor-
gaben zum Nachweis des Anteilsbesitzes für die Teilnah-
meberechtigung an der Hauptversammlung regelt. Das 
Gesetz ist am 14. Dezember 2023 in Kraft getreten.

Der Gesetzeswortlaut wurde an die EU-Durchführungs-
verordnung zur Aktionärsrechterichtlinie (Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 3. Sep-
tember 2018 zur Festlegung von Mindestanforderungen zur 
Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2007/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
die Identifizierung der Aktionäre, die Informationsüber-
mittlung und die Erleichterung der Ausübung der Aktio-
närsrechte) angepasst: Während der  Gesetzeswortlaut 
bisher vorsah, dass der Nachweis des Anteilsbesitzes sich 
„auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung“ 
zu beziehen hat, sieht der angepasste Wortlaut nun vor, 
dass der Nachweis sich „auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor der Hauptversammlung“ beziehen muss. 
§ 18 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft, der den 
Nachweis zur Teilnahmeberechtigung an der Hauptver-
sammlung auf Grundlage von § 123 Absatz 4 Satz 2 Aktien-
gesetz festlegt, ist dementsprechend anzupassen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 18 Absatz 2 
Satz 2 wie folgt neu zu fassen:

„Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 
22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.“

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
https://www.verbio.de/investor-relations/corporate-governance/verguetung/
https://www.verbio.de/investor-relations/corporate-governance/verguetung/
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Die von der Hauptversammlung am 1. Februar 2019 
 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
läuft am 31. Januar 2024 aus. Mit der neuen Ermächtigung 
zum Punkt 5 der Tagesordnung soll dem Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats erneut die Möglichkeit ein-
geräumt werden, bis zum 1. Februar 2029 eigene Aktien 
im Umfang von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grund-
kapitals zu erwerben. Die Gesellschaft besitzt derzeit 
keine eigenen Aktien. 

Ergänzend dazu schlagen Aufsichtsrat und Vorstand 
unter Tagesordnungspunkt 6 zudem eine Ermächtigung 
vor, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu 
erwerben, namentlich unter Einsatz von Put-Optionen, 
Call-Optionen, Terminkäufen oder Kombinationen dieser 
Instrumente. 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG erstattet der Vorstand nachstehend Bericht über 
die Gründe, aus denen in bestimmten Fällen ein etwaiges 
Andienungsrecht beim Erwerb eigener Aktien sowie 
überdies in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktio-
näre bei der Verwendung eigener Aktien ausgeschlossen 
sein sollen. 

I. Erwerb eigener Aktien

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53 a AktG zu 
wahren. Diesem Grundsatz wird Rechnung getragen, 

indem der Erwerb der Aktien nach Wahl des Vorstands 
durch Kauf über die Börse, durch öffentliches Kaufan-
gebot oder durch öffentliche Aufforderung an die Aktio-
näre, Verkaufsangebote abzugeben, erfolgt. Bei diesen 
Varianten kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesell-
schaft entscheiden, wie viele Aktien und, sofern eine 
Preisspanne festgelegt ist, zu welchem Preis er diese 
anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis 
angebotene Menge die von der Gesellschaft nachge-
fragte Anzahl der Aktien, so muss eine Zuteilung der 
Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Dabei soll es 
möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offer-
ten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stückaktien sowie eine Rundung nach kaufmänni-
schen Grundsätzen vorzusehen. Diese Möglichkeiten 
 dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände 
zu vermeiden. Somit erleichtern sie die technische 
 Abwicklung des Erwerbsverfahrens und liegen damit 
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Auf die im Rahmen dieser Ermächtigung gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen Aktien dürfen zusammen 
mit anderen Aktien der Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 2 
Satz 1 AktG nicht mehr als zehn vom Hundert des Grund-
kapitals der Gesellschaft entfallen. Der Erwerb eigener 
Aktien bedarf zudem der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht darüber hinaus 
vor, dass im Rahmen eines Rückkaufs ein Kredit- oder 
Wertpapierinstitut oder ein anderes die Voraussetzungen 

des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen 
(zusammen: Emissionsunternehmen) auch beauftragt 
werden kann, an einer vorab festgelegten Mindestzahl 
von Börsentagen oder bis zum Ablauf einer zuvor ver-
einbarten Periode entweder eine zuvor vereinbarte Anzahl 
von Aktien oder Aktien für einen zuvor festgelegten 
 Gesamtkaufpreis zu erwerben und an die  Gesellschaft 
zu übertragen. Das Emissionsunternehmen muss die zu 
liefernden Aktien an der Börse seinerseits unter Berück-
sichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a 
AktG) sowie zu Preisen kaufen, die innerhalb der unter c) 
(1) der Ermächtigung definierten Bandbreite (durch-
schnittlicher Börsenschlusskurs fünf Börsenhandelstage 
vor Erwerb) liegen.

II. Verwendung eigener Aktien

Die Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag auch 
berechtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erwor-
benen eigenen Aktien ganz oder teilweise unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern 
oder zu begeben.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der 
Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien über die Börse 
oder durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre 
wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des 
Verkaufs wird bei der Wiederausgabe der Aktien das 
Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.

III. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung  
 zu den Punkten 5 und 6 der Tagesordnung
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Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der 
aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung der Haupt-
versammlung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer 
Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle 
 Aktionäre vornehmen kann, wenn die eigenen Aktien zu 
einem Preis veräußert werden, deren Wert den durch-
schnittlichen Börsenschlusskurs (ermittelt auf Basis des 
arithmetischen Mittels der Schlussauktionspreise im 
Xetra- Handelssystem oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem an der Frankfurter Wertpapierbörse) von 
Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft fünf Börsen-
handelstage vor der Veräußerung nicht wesentlich (d. h. 
um nicht mehr als 10 Prozent) unterschreitet. Mit dieser 
Ermächtigung, die einem Bezugsrechtsausschluss gleich-
kommt, wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugs-
rechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Interesse der 
Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit 
 geschaffen werden, institutionellen oder anderen Inves-
toren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den 
Aktionärskreis der Gesellschaft zu erweitern. Die Gesell-
schaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, 
auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagie-
ren zu können. Den Interessen der Aktionäre wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis 
veräußert werden dürfen, der den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft fünf Börsenhandelstage vor der Veräu-
ßerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit der Festle-
gung eines Durchschnittskurses für den maßgeblichen 
Börsenpreis soll gewährleistet werden, dass die Interes-
sen der Aktionäre der Gesellschaft nicht durch zufällige 
Kursbildungen beeinträchtigt werden.

Diese Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
gegen eine Barleistung beschränkt sich auf insgesamt 
höchstens 10 Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens und des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals der Gesell-
schaft. Auf diese Begrenzung auf 10 Prozent des Grund-
kapitals sind diejenigen Aktien mit anzurechnen,

• die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrecht möglicherweise zukünf-
tig ausgegeben werden, sofern die Schuldverschrei-
bungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an 
deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechen-
der Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, 

• die aus genehmigtem Kapital aufgrund einer zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung gel-
tenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden.

Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erwor-
bene eigene Aktien nicht unter vereinfachtem Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass 
insgesamt für mehr als zehn vom Hundert des Grundkapi-
tals Bezugsrechte der Aktionäre in unmittelbarer oder 
mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
geschlossen werden. Diese Beschränkung liegt im Inter-
esse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst 
aufrechterhalten wollen.

Im Falle einer Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen 
eines Angebots an alle Aktionäre kann der Vorstand das 
Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen.

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
 weiterhin ermächtigt werden, die aufgrund der vorge-
schlagenen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
als Gegen- oder Teilgegenleistung für den Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen oder Unternehmensteilen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen zu begeben. Der 
internationale Wettbewerb verlangt zunehmend diese 
Form der Akquisitionsfinanzierung. Vor diesem Hinter-
grund ist es für die weitere Entwicklung der Gesellschaft 
von großer Bedeutung, dass sie die Möglichkeit erhält, 
im Rahmen ihrer Beteiligungsstrategie geeignete Beteili-
gungen nicht nur im Wege einer Barkaufpreiszahlung, 
sondern auch im Wege einer Sachgegenleistung durch 
Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu 
können. Der Gesellschaft steht derzeit auch das geneh-
migte Kapital gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung für den 
 Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an 
Unternehmen zur Verfügung. Die vorgeschlagene Ermäch-
tigung zur Verwendung eigener Aktien stellt insoweit 
eine Ergänzung zum genehmigten Kapital der Satzung 
dar. Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft den not-
wendigen Handlungsspielraum geben, sich bietende Ak-
quisitionsgelegenheiten schnell und flexibel ohne Kapi-
talerhöhung und unter Schonung ihrer Liquidität nutzen 
zu können. Da eine solche Verwendung der erworbenen 
Aktien meist kurzfristig im Wettbewerb mit anderen Er-
werbsinteressenten und unter Wahrung der gebotenen 
Vertraulichkeit erfolgen muss, ist die Ermächtigung zur 
Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer 
Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle 
 Aktionäre erforderlich. Dem trägt der vorgeschlagene 
Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Der Vorstand 
wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von die-
ser Ermächtigung Gebrauch macht, sobald sich Mög-
lichkeiten zum Erwerb einer Beteiligung konkretisieren. 
Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann 
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ausschließen, wenn sich der Erwerb im Rahmen der Betei-
ligungsstrategie der Gesellschaft hält und wenn der 
 Erwerb gegen Hingabe von Aktien der Gesellschaft im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-
stand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre 
angemessen gewahrt werden und demzufolge von der 
Ermächtigung nur insoweit Gebrauch gemacht wird, 
als der Wert der zu erwerbenden Beteiligung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert der hinzugebenden 
Verbio-Aktien steht.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, 
Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pensionäre der 
Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen 
sowie Geschäftsführer der mit ihr verbundenen Unterneh-
men auszugeben. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien 
fördert die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unter-
nehmen und die Übernahme von Mitverantwortung und 
liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre. Mitarbeiteraktien könnten auch gemäß § 71 Abs. 1 
Nr. 2 AktG ohne gesonderten Hauptversammlungsbe-
schluss angeboten werden. Wir möchten Aktien aber 
auch im Rahmen innovativer Beteiligungsmodelle anbie-
ten können, z. B. erst bei Erreichen besonderer Ziele, 
die den Ertrag des Unternehmens steigern können. Ein 
Plan für die Ausgabe von Mitarbeiteraktien ist bei der 
Gesellschaft bislang noch nicht ausgearbeitet. Derzeit 
bestehen deshalb keine konkreten Pläne zur Ausnutzung 
dieser Ermächtigung.

Neben einer unmittelbaren Gewährung der Aktien soll es 
auch möglich sein, dass erworbene Aktien an ein Kredit- 
oder Wertpapierinstitut oder ein anderes die Voraus-
setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unter-
nehmen übertragen werden, das die Aktien mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie ausschließlich 

Arbeitnehmern und Pensionären der Gesellschaft und der 
mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Geschäfts-
führern der mit ihr verbundenen Unternehmen anzubie-
ten oder zuzusagen bzw. zu übertragen. Durch diese 
Verfahrensweise kann die Abwicklung erleichtert werden, 
etwa indem sie möglichst weitgehend einem Kreditins-
titut überlassen wird. Daneben soll es auch zulässig sein, 
dass die Aktien im Wege von Wertpapierdarlehen von 
einem Kredit- oder Wertpapierinstitut oder einem ande-
ren die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
 erfüllenden Unternehmen beschafft und die erworbenen 
eigenen Aktien zur Rückführung dieser Wertpapierdar-
lehen verwendet werden. Die Beschaffung der Aktien 
mittels Wertpapierdarlehen ermöglicht ebenfalls, die 
Abwicklung zu erleichtern. Die erworbenen Aktien sollen 
daher nicht nur zur unmittelbaren oder mittelbaren 
 Gewährung an Arbeitnehmer und Pensionäre der Gesell-
schaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie 
Geschäftsführern der mit ihr verbundenen Unternehmen 
selbst, sondern auch dazu verwendet werden können, 
die Ansprüche von Darlehensgebern auf Darlehensrück-
führung zu erfüllen. Im wirtschaftlichen Ergebnis werden 
die Aktien auch hier zur Gewährung an Arbeitnehmer 
und Pensionäre der Gesellschaft und der mit ihr verbun-
denen Unternehmen sowie Geschäftsführern der mit 
ihr verbundenen Unternehmen verwendet.

Der Aufsichtsrat soll zudem ermächtigt werden, erwor-
bene eigene Aktien zur Bedienung von Erwerbspflichten 
oder Erwerbsrechten von Vorstandsmitgliedern als Teil 
der Vorstandsvergütung zu verwenden. Mit den Vorstands-
mitgliedern der Gesellschaft sind variable Vergütungs-
bestandteile vereinbart, die einen Anreiz für eine lang-
fristige, auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit angelegte 
Unternehmensführung setzen. Diese variablen Vergü-
tungsbestandteile können statt in bar durch Aktien der 
Gesellschaft erfüllt werden. Die weiteren Einzelheiten 

der gegenwärtigen und zukünftigen Vergütung der Vor-
standsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 
Auch für die vorstehenden Zwecke ist ein Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. Er liegt aus 
den beschriebenen Gründen im Interesse der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre. Auch in diesem Fall soll die Möglich-
keit bestehen, dass erworbene Aktien an ein Kredit- oder 
Wertpapierinstitut oder ein anderes die Voraussetzun-
gen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllendes Unternehmen 
übertragen werden, das die Aktien mit der Verpflichtung 
übernimmt, sie ausschließlich den Vorstandsmitgliedern 
anzubieten oder zuzusagen bzw. zu übertragen. Zudem 
soll es auch in diesem Fall zulässig sein, dass die Aktien 
im Wege von Wertpapierdarlehen von einem Kredit- oder 
Wertpapierinstitut oder einem anderen die Vorausset-
zungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unterneh-
men beschafft und die erworbenen eigenen Aktien zur 
Rückführung dieser Wertpapierdarlehen verwendet wer-
den. Zu den Gründen verweisen wir auf die Ausführun-
gen in vorstehendem Absatz.

Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, 
 erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-
rats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zur Erfüllung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. 
-pflichten aus Options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen zu verwenden, die die Gesellschaft oder ihr nach-
geordnete verbundene Unternehmen aufgrund einer von 
der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung begeben 
haben oder begeben. Mit der Übertragung eigener Aktien 
zur Erfüllung dieser Bezugsrechte anstelle einer Inan-
spruchnahme des bedingten Kapitals kann insbesondere 
einem sonst eintretenden Verwässerungseffekt entgegen-
gewirkt werden. Der Bezugsrechtsausschluss dient damit 
auch dem Interesse der vorhandenen Aktionäre.
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Über die Ausnutzung der erteilten Ermächtigungen wird 
der Vorstand die jeweils nächste Hauptversammlung 
unterrichten.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten 
Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. Der 
Vorstand kann bestimmen, dass die Einziehung zur Kapi-
talherabsetzung führt oder das Grundkapital bei der Ein-
ziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch 
die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grund-
kapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand soll 
daher auch ermächtigt werden, die erforderliche Ände-
rung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einzie-
hung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.

III. Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten

Ergänzend dazu schlagen Vorstand und Aufsichtsrat unter 
Tagesordnungspunkt 6 außerdem eine Ermächtigung 
vor, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu 
erwerben, namentlich unter Einsatz von Put-Optionen, 
Call-Optionen, Terminkäufen oder Kombinationen dieser 
Instrumente. Das Volumen an eigenen Aktien, das insge-
samt erworben werden darf, wird dadurch nicht erhöht. 
Die zusätzliche Ermächtigung erweitert lediglich die 
Möglichkeiten der Gesellschaft, den Erwerb eigener  Aktien 
optimal zu strukturieren. 

Bei Einräumung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft 
dem Erwerber der Put-Option das Recht, Aktien der 
 Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis 
(Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkaufen. Die 
Gesellschaft ist so verpflichtet, die in der Put-Option fest-
gelegte Anzahl von Aktien zum Ausübungspreis zu erwer-
ben. Als Gegenleistung dafür erhält die Gesellschaft bei 
Einräumung der Put-Option eine Optionsprämie. Wird die 

Put-Option ausgeübt, vermindert die vom  Erwerber 
der Put-Option gezahlte Optionsprämie den von der-
Gesellschaft für den Erwerb der Aktie insgesamt 
 erbrachten Gegenwert.

Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf 
unter Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der 
Ausübungspreis bereits am Abschlusstag der Option 
festgelegt wird. Die Liquidität fließt hingegen erst am 
Ausübungstag ab. Wird die Option nicht ausgeübt, da 
der Aktienkurs am Ausübungstag über dem Ausübungs-
preis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise keine 
eigenen Aktien erwerben. Ihr verbleibt jedoch die am 
Abschlusstag vereinnahmte Optionsprämie. 

Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft 
gegen Zahlung einer Optionsprämie das Recht, eine 
 vorher festgelegte Anzahl an Aktien zu einem vorher 
festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer 
der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung 
der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaft-
lich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft 
über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann 
zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter 
 kaufen kann. Durch den Erwerb von Call-Optionen kann 
sich die Gesellschaft gegen steigende Aktienkurse 
 absichern und muss nur so viele Aktien erwerben, wie 
sie zu dem späteren Zeitpunkt tatsächlich benötigt. 
 Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, 
da erst bei Ausübung der Call-Optionen der festgelegte 
Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden muss. 

Die von der Gesellschaft bei Call-Optionen zu zahlende 
und bei Put-Optionen zu vereinnahmende Optionsprämie 
darf nicht wesentlich über bzw. unter dem nach anerkann-
ten finanzmathematischen Methoden ermittelten theore-
tischen Marktwert der jeweiligen Optionen liegen, bei 

dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Aus-
übungspreis zu berücksichtigen ist. Durch die beschrie-
bene Festlegung der Optionsprämie und des im Beschluss 
näher begrenzten zulässigen Ausübungspreises, der 
der Gesellschaft ermöglichen soll, auch in einem volati-
len Marktumfeld Call- und/oder Put-Optionen mit einer 
längeren Laufzeit zu erwerben, werden die Aktionäre bei 
dem Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put- und 
Call-Optionen wirtschaftlich nicht benachteiligt. Da die 
Gesellschaft einen fairen Marktpreis bezahlt bzw. erhält, 
erleiden die an den Optionsgeschäften nicht beteiligten 
Aktionäre keinen wesentlichen wertmäßigen Nachteil. 

Dies entspricht der Stellung der Aktionäre bei einem 
 Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht alle Aktio-
näre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen 
können. Insofern ist es, auch unter dem § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG zugrunde liegenden Rechtsgedanken, gerecht-
fertigt, die Optionsgeschäfte z. B. mit einem unabhängi-
gen Kreditinstitut abzuschließen, da diese nicht mit allen 
Aktionären vorgenommen werden können und die Ver-
mögensinteressen der Aktionäre aufgrund marktnaher 
Preisfestsetzung gewahrt sind.

Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft die Aktien nach 
Vereinbarung mit dem Terminverkäufer zu einem bestimm-
ten in der Zukunft liegenden Termin zu dem bei Abschluss 
des Terminkaufs vereinbarten Erwerbspreis. Der Abschluss 
von Terminkäufen ist dann sinnvoll, wenn die Gesell-
schaft einen feststehenden Bedarf an eigenen Aktien zu 
einem Termin zu einem bestimmten Preisniveau sichern 
möchte. 

Die Derivatgeschäfte sind mit einem unabhängigen Kredit- 
oder Wertpapierinstitut oder einem anderen die Voraus-
setzungen des § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG erfüllenden Unter-
nehmen oder mit einem Konsortium solcher Institute 
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bzw. Unternehmen abzuschließen. Bei sämtlichen 
 Derivaten darf der jeweilige Vertragspartner nur Aktien 
liefern, die er zuvor unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes erworben hat. Eine entsprechende 
Verpflichtung muss im Fall des Abschlusses eines 
 Put- Optionsgeschäfts sowie eines Terminkaufvertrags 
Bestandteil des Geschäfts sein. 

Bei Abschluss einer Call-Optionsvereinbarung darf die 
Gesellschaft die Option nur ausüben, wenn sichergestellt 
ist, dass der jeweilige Vertragspartner bei Ausübung 
der Option nur solche Aktien liefert, die zuvor unter der 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erworben 
wurden. Dadurch, dass der jeweilige Vertragspartner 
des Derivatgeschäfts nur solche Aktien liefert, die unter 
den vorgenannten Bedingungen erworben wurden, wird 
dem Gebot der Gleichbehandlung der Aktionäre genügt. 
Insofern ist es, auch unter dem § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
zugrunde liegenden Rechtsgedanken, gerechtfertigt, dass 
ein Anspruch der Aktionäre, die Derivatgeschäfte mit der 
Gesellschaft abzuschließen, ausgeschlossen ist. Durch 
diesen Ausschluss wird die Gesellschaft in die Lage ver-
setzt, Derivatgeschäfte auch kurzfristig abzuschließen, 
was bei einem Angebot zum Abschluss von solchen Deri-
vatgeschäften an alle Aktionäre nicht möglich wäre. 
Dies gibt der Gesellschaft die notwendige Flexibilität, 
auf Marktsituationen schnell reagieren zu können. 

Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten 
soll Aktionären ein Recht auf Andienung ihrer Aktien 
nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Derivat-
geschäften ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien 
verpflichtet ist. Andernfalls wäre der Einsatz von Deriva-
ten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht 
möglich, und die damit für die Gesellschaft verbundenen 
Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand hält die 

Nichtgewährung bzw. Einschränkung des Andienungs-
rechts nach sorgfältiger Abwägung der Interessen der 
Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft aufgrund 
der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Derivaten für 
die Gesellschaft ergeben, für gerechtfertigt. 

Die Laufzeit der Derivate muss so gewählt werden, dass 
der Erwerb der Aktien in Ausübung oder Erfüllung der 
Derivate nicht nach dem 1. Februar 2029 erfolgen kann. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Verpflichtun-
gen aus den einzelnen Derivatgeschäften zeitlich ange-
messen begrenzt werden. 

Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind auf 
Aktien im Umfang von höchstens 10 % des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächti-
gung oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 
 beschränkt.

Für die Veräußerung und Einziehung von Aktien, die unter 
Einsatz von Derivaten erworben werden, gelten die unter 
Punkt 5 der Tagesordnung (Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien) festgesetzten Regeln.

Hinsichtlich eines eventuellen Bezugsrechtsausschlusses 
bei der Verwendung der erworbenen eigenen Aktien 
wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer II 
dieses Berichts verwiesen.

Der vorstehende Bericht zu Tagesordnungspunkt 5 
und 6 ist auf der Website der Gesellschaft unter  
https://www.verbio.de/hauptversammlung/ abrufbar 
und wird auch auf der Hauptversammlung zugänglich 
gemacht.

Leipzig, Dezember 2023

Verbio SE

Der Vorstand

Claus Sauter  Dr. Oliver Lüdtke 
Vorstandsvorsitzender  Stellvertretender  
 Vorstandsvorsitzender

Theodor Niesmann  Bernd Sauter 
Vorstand  Vorstand 

Stefan Schreiber Olaf Tröber 
Vorstand Vorstand

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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IV.  Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr  
vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023  
(Angaben zu Punkt 8 der Tagesordnung) 

Die Berichterstattung in diesem Vergütungsbericht erfolgt 
durch Vorstand und Aufsichtsrat nach § 162 Aktiengesetz 
und stellt die Vergütung für die gegenwärtigen und 
ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der 
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar. Der Vergütungs-
bericht wurde vom Abschlussprüfer Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer formellen Prüfung 
unterzogen. Der Vermerk über das Ergebnis der Prüfung 
ist im Anschluss an den Vergütungsbericht vollständig 
wiedergegeben.

Allgemeine Informationen

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (im Folgenden 
„VERBIO AG“ bzw. „die Gesellschaft“), Zörbig, ist eine 
 Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Gesell-
schaft ist im Handelsregister am Amtsgericht Stendal unter 
der Nummer HRB 6435 registriert und hat ihren Sitz in 
06780 Zörbig. Die Aktien der VERBIO AG sind seit dem 
16. Oktober 2006 im Prime Standard an der Frankfurter 
Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0JL9W6).

Die Berichterstattung in diesem Vergütungsbericht erfolgt 
durch Vorstand und Aufsichtsrat nach § 162 Aktiengesetz 
und stellt die Vergütung für die gegenwärtigen und 

ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der 
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar. Der Vergütungs-
bericht wurde vom Abschlussprüfer Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer formellen Prüfung 
unterzogen. Der Vermerk über das Ergebnis der Prüfung 
ist im Anschluss an den Vergütungsbericht vollständig 
wiedergegeben. 

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungs-
bericht für das vorangegangene Geschäftsjahr 2021/2022 
wurde von der Hauptversammlung entsprechend § 120a 
Abs. 4 AktG am 3. Februar 2023 gebilligt.

Personelle Zusammensetzung des Vorstands 
im Geschäftsjahr 2022/2023

• Claus Sauter,  
Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) seit 2006

• Prof. Dr. Oliver Lüdtke,  
stellvertretender Vorstands vorsitzender (CTO) seit 2011

• Theodor Niesmann,  
Technischer Vorstand (CTO) seit 2011

• Olaf Tröber,  
Vorstand Finanzen (CFO),  
Vorstands mitglied seit 2022 (Neuvorstand)

• Bernd Sauter (COO),  
Vorstand Europa seit 2010

• Stefan Schreiber (COO),  
Vorstand Nordamerika seit 2020

Personelle Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022/2023

• Alexander von Witzleben, Aufsichtsratsvorsitzender, 
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2006

• Ulrike Krämer, stellvertretende Vorsitzende des 
 Aufsichtsrats, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2010

• Dr. Klaus Niemann, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2021
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A. Vorstandsvergütung

1. Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder

1.1  (Rechtliche) Grundlagen 

Für die Festlegung der individuellen Vorstandsvergütung 
ist gemäß dem Aktiengesetz in seiner aktuellen Fassung 
sowie einer entsprechenden Regelung in der Geschäfts-
ordnung für den Aufsichtsrat der Gesamtaufsichtsrat 
 zuständig. Laut § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Haupt-
versammlung einer börsennotierten Gesellschaft über 
die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstands-
mitglieder bei jeder wesentlichen Änderung des Systems, 
mindestens jedoch alle vier Jahre. 

Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstim-
mung gestellte Vergütungssystem nicht, wird spätestens 
in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung 
ein überprüftes Vergütungssystem vorgelegt. Die Ange-
messenheit der Vergütungsbestandteile wird regelmäßig 
durch den Aufsichtsrat überprüft. Bei Bedarf kann der 
Aufsichtsrat zur Entwicklung und Fortschreibung des 
Vergütungssystems und zur Beurteilung der Angemes-
senheit der Vergütung einen externen Vergütungs-
experten hinzuziehen, der vom Vorstand und von der 
VERBIO AG unabhängig sein soll.

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Gesetzesänderung am 
1. April 2020 ein neues Vergütungssystem für neu abzu-
schließende Vorstandsanstellungsverträge beschlossen, 
das die Hauptversammlung am 29. Januar 2021  gebilligt 
hat. Mit Beschluss vom 2. Dezember 2021 hat der Auf-
sichtsrat das Vergütungssystem hinsichtlich der langfris-
tigen Vergütungskomponente für Neuvorstände 

angepasst. Die Billigung durch die Hauptversammlung 
erfolgte am 4. Februar 2022 mit einer Mehrheit von 
90,96 Prozent des vertretenen Kapitals. Das vorliegende 
Vergütungssystem gilt für den Altvorstand bereits seit 
1. Juli 2020, für Herrn Schreiber (jetzt ebenfalls Altvor-
stand) seit dem 1. Juli 2021 und für Herrn Tröber seit dem 
1. Juli 2022, jeweils bis zur Beendigung der aktuellen Vor-
standsanstellungsverträge. 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben bei einer wesentlichen Verschlechterung der 
Lage der VERBIO AG die Vergütung des Vorstands her-
absetzen. Die Ziele und die Zielwerte können während 
der jeweiligen für die Zielerreichung maßgeblichen Zeit-
räume grundsätzlich nicht angepasst werden.

1.2  Grundzüge des Systems zur Vergütung der 
Mitglieder des Vorstands der VERBIO AG 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der 
VERBIO AG ist auf eine nachhaltige und langfristige 
Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Es leistet inso-
fern einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie 
und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Für 
die Festlegung der Struktur des Vergütungssystems ist 
der Aufsichtsrat zuständig. Auf Basis des Vergütungssys-
tems bestimmt der Aufsichtsrat die konkrete Vergütung 
der einzelnen Vorstandsmitglieder. Im Rahmen des 
rechtlich Zulässigen möchte der Aufsichtsrat den Vor-
standsmitgliedern eine marktübliche und zugleich wett-
bewerbsfähige Vergütung anbieten, um auch künftig 
 herausragende Persönlichkeiten für die VERBIO AG 
 gewinnen und auf Dauer binden zu können. Bei der 

Festsetzung der konkreten Vergütung der Vorstände 
 berücksichtigt der Aufsichtsrat die folgenden Rahmen-
bedingungen: 

• Die Vergütung des Vorstandsmitglieds soll in einem 
angemessenen Verhältnis zu dessen Aufgaben und 
Leistungen sowie zur wirtschaftlichen Lage der 
VERBIO AG stehen und marktüblichen Standards ent-
sprechen. 

• Die Vergütung des Vorstandsmitglieds soll die übliche 
Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. 

• Die Üblichkeit der Vergütung wird vom Aufsichtsrat 
anhand eines horizontalen Vergleichs mit der Vergü-
tung von Vorstandsmitgliedern vergleichbarer Unter-
nehmen beurteilt. Für den horizontalen Vergütungs-
vergleich werden auf Basis des 2020 vom Aufsichtsrat 
beschlossenen Vergütungssystems die Vergütungs-
daten von mit der VERBIO AG vergleichbaren Unter-
nehmen mit einem Umsatz bis zu einer Milliarde EUR 
und einer EBITDA-Marge von 10 bis 15 Prozent heran-
gezogen.

• Die Üblichkeit der Vergütung wird vertikal anhand der 
Vergütung des oberen Führungskreises und der Ge-
samtbelegschaft der VERBIO AG unter Berücksichti-
gung der zeitlichen Entwicklung insgesamt beurteilt. 
Für den vertikalen Vergleich werden Führungskräfte 
mit größter Führungsverantwortung und Entschei-
dungsbefugnis (Geschäftsführer und obere Führungs-
kräfte) als oberer Führungskreis definiert. 
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• Die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen 
langfristig orientierter Ziele ergibt, soll den Anteil aus 
kurzfristig orientierten Zielen übersteigen, um die 
 Vergütung der Vorstandsmitglieder besonders auf die 
langfristige Unternehmensentwicklung auszurichten. 

• Zielverfehlungen sollen zu einer angemessenen Redu-
zierung der variablen Vergütung führen. Die Vergü-
tungsstruktur soll aber nicht zum Eingehen unange-
messener Risiken verleiten.

Es ist bisher nicht zu Interessenkonflikten einzelner 
 Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der Entscheidung 
über das Vergütungssystem für den Vorstand gekom-
men. Sollte ein solcher Interessenkonflikt bei der Fest- 
und Umsetzung sowie der Überprüfung des Vergütungs-
systems auftreten, wird der Aufsichtsrat diesen ebenso 
 behandeln wie andere Interessenkonflikte in der Person 
eines Aufsichtsratsmitglieds, sodass das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung oder, im 
Falle eines schwereren Interessenkonflikts, auch an der 
Beratung nicht teilnehmen wird bzw. sich der Stimme 
enthalten wird. Sollte es zu einem dauerhaften und unlös-
baren Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende 
Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen.

2. Bestandteile der Vergütung des Vorstands

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden  
Herr Claus Sauter, Herr Prof. Dr. Oliver Lüdtke,  
Herr  Theodor  Niesmann, Herr Bernd Sauter und  
Herr  Stefan Schreiber im Folgenden zum Teil als 
„ Altvorstand“ und Herr Olaf Tröber als „Neuvorstand“ 
 bezeichnet.

Das Vergütungssystem der VERBIO AG setzt sich aus 
nachfolgenden erfolgsunabhängigen und erfolgsab-
hängigen Vergütungskomponenten zusammen:

2.1.2 Nebenleistungen

Neben der Festvergütung erhalten die Vorstandsmit-
glieder Nebenleistungen. Dabei handelt es sich um 
die  Zurverfügungstellung eines auch privat nutzbaren 
Dienstwagens. Sämtliche mit dem Unterhalt und dem 
Gebrauch des Fahrzeugs verbundenen Kosten trägt die 
VERBIO AG. Darüber hinaus werden den Vorstands-
mitgliedern die im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
Dienstpflichten entstehenden Auslagen und Reisekosten 
im Rahmen der bei der Gesellschaft jeweils bestehenden 
Richtlinien erstattet. Die Steuerlast aufgrund der Neben-
leistungen trägt das betreffende Vorstandsmitglied.

VERBIO hat für die Vorstandsmitglieder eine Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung (sogenannte D&O-
Versicherung) abgeschlossen. Die Versicherung deckt das 
persönliche Haftungsrisiko für den Fall ab, dass Vorstands-
mitglieder sowie bestimmte weitere Führungskräfte bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit für Vermögensschäden in 
Anspruch genommen werden. Der Selbstbehalt beträgt 
für Mitglieder des Vorstands entsprechend den gesetz-
lichen Regelungen des § 93 Abs. 2 AktG 10 Prozent des 
Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen 
jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds.

Für die Vorstandsmitglieder besteht darüber hinaus eine 
Gruppenunfallversicherung, deren Kosten das Unterneh-
men trägt. 

Mit dieser Vergütung sind alle Tätigkeiten für die Gesell-
schaft sowie, sofern keine anderslautende Vereinbarung 
getroffen wird, für Tätigkeiten für die mit der Gesellschaft 
nach den §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenen Unterneh-
men und Funktionen bei Verbänden abgegolten. Die 
Übernahme von konzernfremden Aufsichtsratsmandaten 
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Zuge des-
sen wird der Aufsichtsrat entscheiden, ob und inwieweit 
eine Vergütung anzurechnen ist.

2.1  Erfolgsunabhängige Vergütungsbestandteile

2.1.1 Festvergütung (Jährliche Grundvergütung)

Jedes Vorstandsmitglied erhält eine erfolgsunabhängige 
Festvergütung, die in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt 
wird.

Erfolgsabhängige   
Vergütung

Jahresbonus (einjährig) 
Short Term Incentive (STI)

Langfristbonus (mehrjährig) 
Long Term Incentive (LTI)

Erfolgsunabhängige 
 Vergütung

Festvergütung

Nebenleistungen

Treuebonus
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2.1.3 Treuebonus

Den Mitgliedern Claus und Bernd Sauter, Prof. Dr. Oliver 
Lüdtke sowie Theodor Niesmann wird zudem zur Hono-
rierung der Betriebstreue ein sogenannter Treuebonus, 
den die Vorstände anstelle einer klassischen unter-
nehmensfinanzierten Versorgungsleistung erhalten, 
 gewährt.

Der Treuebonus wird zur Hälfte in Aktien der VERBIO AG 
ausgegeben. Die andere Hälfte kann nach Wahl des Vor-
stands in bar oder ebenfalls in Aktien ausbezahlt werden. 

Für die Berechnung der Anzahl der auszugebenden Aktien 
wird der in Aktien auszugebende Treuebonus dividiert 
durch den gewichteten Drei-Monats-Durchschnitt der 
Aktienkurse der VERBIO-Aktie in der Schlussauktion im 
Xetra-Handelssystem der Deutschen Börse AG (oder 
einem an dessen Stelle getretenen funktional vergleich-
baren Nachfolgesystem) (Xetra-Kurs). Maßgebend für 
diese Ermittlung sind die letzten drei Monate (April bis 
Juni) des betreffenden Geschäftsjahres. Der Vorstand 
darf erst nach Ablauf des Anstellungsvertrages (Haltefrist) 
über die im Rahmen des Treuebonus gewährten  Aktien 
der VERBIO AG frei verfügen.

Im Falle einer unterjährigen Beendigung des Anstellungs-
vertrages erfolgt die Gewährung zeitanteilig. Die 
VERBIO AG ist berechtigt, die als Treuebonus ausgege-
benen Aktien ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn 
der Anstellungsvertrag aufgrund eines groben pflicht-
widrigen Verhaltens des Vorstands vorzeitig beendet 
wird. Ein Rückforderungsanspruch besteht jedoch nicht 
für  Aktien, die dem Vorstand aufgrund seines ausgeübten 
Wahlrechts zugeteilt worden sind.

2.1.4 Zusammenfassung erfolgsunabhängige Vergütung

Fe
st

e 
Ve

rg
üt

un
g

Erfolgsunabhängige Vergütung

Vergütungsbestandteil Zielsetzung Ausgestaltung Altvorstand Neuvorstand Cap Sonstiges

Grundvergütung Wettbewerbsfähige Vergütung, um die geeignetsten 
 Führungskräfte für die Entwicklung des Unternehmens 
und für die  Umsetzung seiner strategischen Ziele zu 
 gewinnen und langfristig zu halten

Jährliche Festvergütung, die in 12  Monatsraten ausgezahlt 
wird

n/a

Nebenleistungen Hauptsächlich Sachbezüge in Form geldwerter Vorteile wie 
Bereitstellung eines Firmenwagens und Übernahme der 
damit verbundenen Kosten 

D&O-Versicherung (Selbstbehalt gemäß § 93 Abs. 2 AktG  
10 Prozent des Schadens bis zum 1,5-Fachen der Festver-
gütung)

Gruppenunfallversicherung

n/a

Treuebonus Tritt anstelle unternehmensfinanzierter Altersversorgung; 
 honoriert Betriebstreue im Sinne einer auf langfristiges 
Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie und 
 Wertschöpfung 

Ersetzt klassische Altersversorgung

Zugriff auf Treuebonus erst mit Ablauf des Anstellungs-
vertrages (Haltefrist)

50 % Auszahlung in Aktien 
50 % Auszahlung wahlweise in bar oder Aktien

Berechnung der Anzahl der auszugebenden Aktien: Der in 
 Aktien auszugebende Treuebonus wird durch den gewichte-
ten 3-Monats-Durchschnitt der Aktienkurse (Schlussauktion 
Xetra) dividiert. Die letzten 3 Monate (April bis Juni) des 
betreffenden Geschäftsjahres sind für die Ermittlung aus-
schlaggebend.

Mit Ausnahme 
S. Schreiber

n/a 
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2.2  Erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile

2.2.1 Jahresbonus (STI)

Der Jahresbonus soll einen Anreiz schaffen, um ambitio-
nierte Zielsetzungen zu erreichen, wobei kurz- und mit-
telfristige erreichte Ziele die langfristige strategische 
Zielsetzung des Unternehmens fördern.

Der Jahresbonus wird sämtlichen Vorstandsmitgliedern 
gewährt, basiert jedoch für Alt- und Neuvorstände auf 
unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen.

Der Jahresbonus des Altvorstands beträgt 1 Prozent des 
in dem Konzernabschluss des Geschäftsjahres ausgewie-
senen positiven Konzern-Periodenergebnisses zuzüglich 
der im Konzern-Periodenergebnis bereits berücksichtig-
ten Aufwendungen für den an sämtliche Vorstände zu 
zahlenden Jahresbonus, das und soweit es einen Betrag 

von EUR 16.000.000 überschreitet. Der Jahresbonus 
 beträgt für den Altvorstand höchstens die Hälfte der 
jährlichen Festvergütung (Jahresbonus-Cap).

Zur Verdeutlichung der Berechnung dient nachfol-
gendes Beispiel: 

Beträgt das ausgewiesene Konzern-Periodenergebnis 
EUR 148.966.000 und belaufen sich die im Konzern- 
Periodenergebnis bereits berücksichtigten Aufwen-
dungen für den an sämtliche Vorstände zu zahlenden 
Jahresbonus auf EUR 1.034.000, erhält das Vorstands-
mitglied mit einer jährlichen Festvergütung von 
EUR 400.000 einen Jahresbonus von EUR 200.000 
(EUR 148.966.000 plus EUR 1.034.000 abzüglich 
EUR 16.000.000 multipliziert mit 0,01 entspricht 
EUR 1.340.000, aufgrund des Jahresbonus-Cap jedoch 
maximal EUR 200.000).

Der Jahresbonus des Neuvorstands basiert auf jährlich 
vom Aufsichtsrat festzulegenden gewichteten Zielvor-
gaben. Die Vorgaben sind bis zum 30. Mai eines Jahres 
für das folgende Geschäftsjahr der Gesellschaft vom Auf-
sichtsrat zu beschließen und dem Neuvorstand mitzu-
teilen. Es müssen mindestens drei Ziele, maximal können 
jedoch fünf Ziele vereinbart werden. Die Gewichtung 
je Ziel bedarf einer Einteilung in Zehnerschritten jeweils 
zwischen 10 und 50 Prozent. Die Gesamtsumme hat 
100 Prozent zu betragen. Die finanziellen und nichtfinan-
ziellen Ziele können sich sowohl an operativen als auch 
anstrategischen Vorgaben orientieren. Für die Zielaus-
wertung ist es erforderlich, Erfüllungskriterien zu definie-
ren, woraus sich ergibt, wann das Ziel übertroffen, erfüllt, 
teilweise erfüllt oder verfehlt ist. Die Zielbewertung führt 
zu einer Gewichtung der jeweiligen Ziele, je nach Erfül-
lungsgrad (übererfüllt = doppelte Anrechnung, erfüllt = 
einfache Anrechnung, teilweise erfüllt = hälftige Anrech-
nung, verfehlt = keine Anrechnung). Der Jahresbonus 
 beträgt für den Neuvorstand höchstens die Hälfte der 
jährlichen Festvergütung (Jahresbonus-Cap).
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Der Jahresbonus berechnet sich sodann nach 
 folgendem Schema:

Jahresbonus = 50 Prozent x Festvergütung x Ziel-
erreichungsfaktor

Der Zielerreichungsfaktor wird dabei aus der 
 gewichteten Auswertung der Ziele ermittelt.

Liegt der Zielerreichungsfaktor unter 0,5, entfällt 
der Jahresbonus.

Der Zielerreichungsfaktor wird aus der gewichteten 
 Auswertung der Ziele entsprechend nachfolgendem 
 Beispiel ermittelt:

40

30

10

10

10 10

1010 50 30

0 0,5 1 2

0 5 50

115

(115/100) = 1,15

60

ba c d
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Ziel 1
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Summe

Gewichtung
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Ziel 
teilweise 
erfüllt

Ziel 
erfüllt
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Gewichtung
des Ziels 
in % 1)

1) Maximale Gewichtung 50 %; minimale Gewichtung 10 %.

Zielsumme

(Zielsumme/100) ergibt den 
Zielerreichungsfaktor
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Zur Verdeutlichung der Berechnung dient nachfol-
gendes Beispiel: 

Bei einer Festvergütung von EUR 300.000 errechnet 
sich somit ein Jahresbonus von EUR 172.500 (50 Pro-
zent von EUR 300.000 x 1,15). Zur Auszahlung kämen 
allerdings lediglich EUR 150.000, da der Jahresbonus 
auf die Hälfte der Festvergütung begrenzt ist (Jahres-
bonus-Cap).

Sowohl für Alt- als auch für Neuvorstand gilt:

Der Aufsichtsrat kann den Jahresbonus durch eine zu-
sätzliche, nachträgliche Anerkennungsprämie für beson-
dere Leistungen im Referenzjahr erhöhen, soweit dies 
angemessen ist. 

Bei Beendigung des Anstellungsvertrages vor Ablauf des 
Geschäftsjahres wird der Jahresbonus zeitanteilig ge-
währt.

2.2.2 Langfristbonus (LTI)

Der Langfristbonus basiert auf der Entwicklung der 
VERBIO-Aktie und dient als Anreiz einer erfolgsorientier-
ten nachhaltigen Unternehmensführung, die sich in der 
Aktienperformance widerspiegelt. Dabei spielen bei der 
Umsetzung der Unternehmensstrategie im Sinne der 
nachhaltigen Wertschöpfung für alle Stakeholder auch 
vermehrt Nachhaltigkeitsaspekte eine wesentliche Rolle.

Die Basis des Langfristbonus beträgt für jedes Geschäfts-
jahr die Hälfte der jährlichen Festvergütung (Referenzbo-
nus). Die Referenzperiode beträgt drei Jahre. Der Lang-
fristbonus wird sämtlichen Vorstandsmitgliedern gewährt.

Der Referenzbonus wird zum 30. September eines jeden 
Jahres (Stichtag) für das zurückliegende Geschäftsjahr 
umgerechnet in eine Anzahl fiktiver Aktien der VERBIO AG 
(fiktive Aktien), indem der Referenzbonus dividiert wird 
durch den gewichteten Drei-Monats-Durchschnitt der 
Aktienkurse der VERBIO-Aktie in der Schlussauktion im 
Xetra-Handelssystem der Deutschen Börse AG (oder 
einem an dessen Stelle getretenen funktional vergleich-
baren Nachfolgesystem) (Xetra-Kurs). Maßgebend für 
diese Ermittlung sind die letzten drei Monate des betref-
fenden Geschäftsjahres. 

Drei Jahre nach dem jeweiligen Stichtag, also am 
30. September dieses entsprechend nachfolgenden  Jahres 
(Zahlungsjahr), werden die betreffenden fiktiven Aktien 
zurückgerechnet in einen Geldbetrag, indem die Anzahl 
dieser fiktiven Aktien multipliziert wird mit dem Xetra-
Kurs für den Zeitraum der letzten drei Monate des dem 
Zahlungsjahr vorausgegangenen abgeschlossenen Ge-
schäftsjahres.

Der Langfristbonus ist für jedes Referenzjahr seiner Höhe 
nach begrenzt auf das Doppelte der jährlichen Festver-
gütung für den Altvorstand und das Einfache der jährli-
chen Festvergütung für den Neuvorstand (langfristiger 
Bonus-Cap).

Das Berechnungsmodell lässt sich mit folgendem 
Beispiel verdeutlichen: 

Beträgt der maßgebende Xetra-Kurs in den Monaten 
April bis Juni 2022 EUR 50 und der Referenzbonus 
EUR 200.000, führt die Umrechnung des Referenz-
bonus am 30. September 2022 zu 4.000 fiktiven 
 Aktien der VERBIO AG (EUR 200.000 dividiert durch 

EUR 50 je Aktie entspricht 4.000 Aktien). Beträgt der 
Xetra-Kurs für die Zurückrechnung der fiktiven Aktien 
in den Monaten April bis Juni 2025 durchschnittlich 
EUR 60, führt die Zurückrechnung der 4.000 fiktiven 
Aktien zu einem Geldbetrag von EUR 240.000 (EUR 60 
multipliziert mit 4.000 fiktiven Aktien entspricht 
EUR 240.000).

Der Aufsichtsrat hat die Befugnis, die Auszahlung des 
Langfristbonus durch die Zuteilung der Anzahl der diesem 
Geldbetrag entsprechenden fiktiven Aktien an den Vor-
stand zu ersetzen. Diese Ersetzungsbefugnis kann vom 
Aufsichtsrat für die jeweiligen fiktiven Aktien für jedes 
Geschäftsjahr gesondert ausgeübt werden; wird sie aus-
geübt, kann der Aufsichtsrat sie jeweils nur einheitlich 
für alle fiktiven Aktien des betreffenden Geschäftsjahres 
ausüben. Werden dem Vorstand Aktien zugeteilt, so 
darf er diese erst nach Ablauf einer Haltefrist von einem 
weiteren Jahr ab Zuteilung veräußern, frühestens jedoch 
nach Ablauf des Anstellungsverhältnisses. Die VERBIO AG 
hat dies sicherzustellen. Der langfristige Bonus-Cap gilt 
nicht bei Ausübung der Ersetzungsbefugnis.

Bei Beendigung des Anstellungsvertrages vor Ablauf 
des Geschäftsjahres wird beim Altvorstand der Referenz-
bonus zeitanteilig zugrunde gelegt.

Für den Langfristbonus, der noch nicht bis zur Beendigung 
des Anstellungsvertrages ausbezahlt wurde, gelten die 
im Anstellungsvertrag geregelten Fälligkeitszeitpunkte 
und Haltefristen weiterhin fort. Demzufolge sind die 
Einhaltung der Referenzperiode von drei Jahren und eine 
Haltefrist von einem weiteren Jahr bei Zuteilung von 
 Aktien auch nach Ablauf des Anstellungsvertrages 
 gewährleistet.
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Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstver-
trages oder im Falle einer dauerhaften Freistellung des 
Neuvorstands wird für die gesamte Vertragslaufzeit kein 
Langfristbonus gewährt.

2.3 Leistungen bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit

Bei einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit, die durch 
Krankheit, Unfall oder aus einem anderen vom Vorstand 
nicht zu vertretenden Grund eintritt, behält der Vorstand 
Anspruch auf die Festvergütung in unveränderter Höhe 
bis zu einer ununterbrochenen Dauer von sechs Monaten, 
längstens jedoch bis zur Beendigung des Anstellungs-
vertrages.

2.4 Leistungen bei Vertragsbeendigung

Die Vorstandsanstellungsverträge sehen Begrenzungen 
für Abfindungszahlungen für den Fall einer vorzeitigen 
Beendigung der Vorstandstätigkeit, die nicht auf einem 
zur Kündigung des Anstellungsvertrages berechtigten 
wichtigen Grund beruht, vor. Abfindungszahlungen dür-
fen demnach den Wert von zwei Jahresvergütungen 
( abzustellen auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen 
Geschäftsjahres und gegebenenfalls auf die voraussicht-
liche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr) 
nicht übersteigen (Abfindungs-Cap) und die Vergütung 
für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages nicht über-
schreiten. Für die Altvorstände gilt darüber hinaus eine 
allgemeine Abfindungshöchstgrenze von EUR 1.500.000.

2.5 „Change of Control“-Regelung

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Vorstand-
stätigkeit infolge eines Kontrollwechsels hat der Vor-
stand ein einmaliges Sonderkündigungsrecht und 
bei Ausübung einen Anspruch auf Auszahlung einer 

Abfindung, die sich aus einer Kapitalisierung der voraus-
sichtlichen Gesamtbezüge für die Restvertragslaufzeit 
errechnet, jedoch den Wert von drei Jahresvergütungen 
bzw. beim Finanzvorstand von zwei Jahresvergütungen, 
bestehend aus fixen und variablen Vertragskomponenten, 
nicht überschreiten darf.

2.6  Festlegung der Zielvergütung und der 
Maximalvergütung für die einzelnen 
Vorstandsmitglieder und Vorstandsvergütung 
für das Geschäftsjahr 2022/2023

Die maximale Gesamtvergütung für das jeweilige Vor-
standsmitglied ergibt sich aus der Summe aller Vergü-
tungsbestandteile für das betreffende Geschäftsjahr 
unter Berücksichtigung der festgelegten Caps beim Jah-
resbonus und Langfristbonus. Die Maximalvergütung ist 
wie folgt definiert:

Maximalvergütung Altvorstand Neuvorstand

Grundvergütung Grundvergütung Grundvergütung

plus

STI
50 % der 

 Festvergütung
50 % der 

 Festvergütung

plus

LTI
200 % der  

Festvergütung
100 % der 

 Festvergütung

plus

Nebenleistungen

plus

Treuebonus

50 % in Aktien/ 
 50 % wahlweise 
 Aktien oder bar n/a

Die für ein Geschäftsjahr geschuldete Gesamtvergütung 
des Vorstands, bestehend aus sechs Vorständen, darf 
EUR 9,3 Mio. nicht überschreiten (Maximalvergütung).

Der Aufsichtsrat setzt für jedes Vorstandsmitglied eine 
Zielgesamtvergütung fest. Bei der Zielgesamtvergütung 
handelt es sich um den Betrag, der bei einer 100-prozen-
tigen Zielerreichung gewährt wird. Die Zielgesamtvergü-
tung ergibt sich aus der Summe aus Festvergütung, 
den auf Basis der dem STI und LTI zugrunde gelegten Ziel-
vorgaben, dem Treubonus sowie den Nebenleistungen. 
Beim STI wird dabei für den Altvorstand die für das betref-
fende Geschäftsjahr verabschiedete Planung und beim 
Neuvorstand werden die für diesen Zeitraum vereinbar-
ten Ziele zugrunde gelegt. Für den LTI fließt als Basis 
einer 100-prozentigen Erfüllung im Geschäftsjahr der 
jeweilige Referenzbonus in die Bewertung ein.
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2.7 Zusammenfassung erfolgsabhängige Vergütung

Va
ri

ab
le

 V
er

gü
tu

ng

Erfolgsabhängige Vergütung

Vergütungsbestandteil Zielsetzung Ausgestaltung Altvorstand Neuvorstand Cap Sonstiges

Einjährige variable  
Vergütung  
(Jahresbonus o. STI)

Anreiz schaffen, um ambi-
tionierte Zielsetzungen 
zu erreichen, wobei kurz- 
und mittelfristige erreichte 
 Ziele die langfristige stra-
tegische Zielsetzung des 
Unternehmens  fördern

Nichtfinanzielle Ziele sollen 
eine nachhaltige Wert-
schöpfung fördern

Performance-Periode: 
 Geschäftsjahr

Die Leistungskriterien bzw. 
 Bemessungskriterien für Alt- 
bzw. Neuvorstand sind unter-
schiedlich ausgestaltet

Basis: 1 % des Unter-
schiedsbetrags des 
Konzerner gebnisses zzgl. 
der bereits berücksichtig-
ten Aufwendungen für den 
an sämtliche Vorstände zu 
zahlenden Jahresbonus 
und EUR 16 Mio., sofern das 
Konzern-Periodenergebnis 
EUR 16 Mio. überschreitet

Basiert auf jährlich festgelegten 
gewichteten Zielvorgaben. Es 
werden 3–5 Ziele vorgegeben. 
Der Zielerreichungsfaktor basiert 
auf deren gewichteter Auswer-
tung. Die Zielgewichtung erfolgt 
je nach Erfüllungsgrad (übererfüllt 
= doppelte Anrechnung, erfüllt = 
einfache Anrechnung, teilweise 
erfüllt = hälftige Anrechnung, ver-
fehlt = keine Anrechnung)

Berechnung:  
Jahresbonus = 50 % x Festvergü-
tung x Zielerreichungsfaktor

Liegt der Zielerreichungsfaktor 
unter 0,5, entfällt der Jahres bonus

Der Jahresbonus für Alt- 
und Neuvorstand ist auf 
50 % der jährlichen Fest-
vergütung begrenzt 
( Jahresbonus-Cap)

Der Aufsichtsrat kann den 
 Jahresbonus durch eine zusätz-
liche, nachträgliche Anerken-
nungsprämie für besondere Leis-
tungen im Referenzjahr  erhöhen, 
soweit dies angemessen ist

Bei Beendigung des  Vertrages 
vor Ablauf des  Geschäftsjahres 
wird der Jahresbonus zeitanteilig 
 gewährt

Langfristbonus (LTI) Der Langfristbonus basiert 
auf der Aktienbewertung 
und dient als Anreiz einer 
erfolgsorientierten nach-
haltigen Unternehmens-
führung, die sich in der 
Aktienper formance wider-
spiegelt. Dabei spielen bei 
der Umsetzung der Unter-
nehmensstrategie im Sinne 
der nach haltigen Wert-
schöpfung für alle Stake-
holder auch vermehrt 
Nachhaltigkeitsaspekte 
eine Rolle

Basis Langfristbonus = 50 % 
der jährlichen Festvergütung 
(= Referenzbonus)

Referenzperiode beträgt 3 Jahre 
(Stichtag 30.09. für das zurücklie-
gende  Geschäftsjahr) 

Der Referenzbonus wird am 30.09. 
in fiktive Aktien umge rechnet, 
 indem der Referenzbonus durch 
den gewichteten 3-Monats-
Durchschnitt der  Aktienkurse 
(Schlussauktion Xetra) dividiert 
wird. Maßgebend sind die letz-
ten 3 Monate des betreffenden 
 Geschäftsjahres. 3 Jahre nach dem 
jeweiligen Stichtag (30.09. des 
entsprechend nachfolgenden 
Jahres = Zahlungsjahr) werden die 
fiktiven Aktien in einen Geldbe-
trag zurückgerechnet, indem die 
Anzahl dieser fiktiven Aktien mit 
dem Xetra-Kurs für den Zeitraum 
der letzten 3 Monate des dem 
Zahlungsjahr vorausgegangenen 
abge schlossenen Geschäftsjahres 
multipliziert wird

Der Langfristbonus ist auf 
200 % der jährlichen Fest-
vergütung für den Altvor-
stand und 100 % der jähr-
lichen Festvergütung für 
den Neuvorstand begrenzt 
(langfristiger Bonus-Cap)

Der Aufsichtsrat kann den Lang-
fristbonus durch Zuteilung von 
 fiktiven Aktien ersetzen. Werden 
Aktien zugeteilt, sind diese erst 
nach Ablauf einer Haltefrist von 
einem weiteren Jahr nach Zutei-
lung veräußerbar, frühestens 
 jedoch nach Ablauf des Anstel-
lungsvertrages. Der langfristige 
Bonus-Cap gilt nicht bei Aus-
übung der Ersetzungsbefugnis

Im Fall der vorzeitigen Vertrags-
beendigung oder dauerhaften 
Freistellung des Neuvorstands 
wird für die gesamte Vertrags-
laufzeit kein Langfristbonus 
 gewährt

Ist ein Langfristbonus bis zur 
 Beendigung des Vertrages nicht 
ausbezahlt, gelten die im Vertrag 
geregelten Fälligkeitszeitpunkte 
und Haltefristen

Bei Vertragsbeendigung vor 
 Ablauf des Geschäftsjahres wird 
beim Altvorstand der Referenz-
bonus zeitanteilig zugrunde 
 gelegt
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3.  Vorstandsvergütung im Geschäftsjahr 
2022/2023

Im Geschäftsjahr 2022/2023 wurde der Vorstand mit 
Wirkung zum 1. Juli 2022 durch Olaf Tröber als CFO 
 ergänzt. Der Vergütung des Vorstands lagen die zuletzt 
mit Wirkung zum 1. Juli 2020 neu abgeschlossenen 
 Vorstandsanstellungsverträge zugrunde. Der Vorstands-
anstellungsvertrag mit dem Vorstandsmitglied Stefan 
Schreiber wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2022 in Bezug 
auf die Vergütung und die Laufzeit angepasst. Der Vor-
standsanstellungsvertrag mit dem Vorstandsmitglied 
Olaf Tröber wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2022 neu 
 geschlossen.

Die für das Geschäftsjahr 2022/2023 gewährte und 
 geschuldete Vergütung des Vorstands wurde mit 
TEUR 5.869 ermittelt. Dabei hat bei sämtlichen Vor-
standsmitgliedern der variable Jahresbonus (STI) in 
 voller Höhe bis zum Jahresbonus-Cap gegriffen. Der 
Langfristbonus (LTI) ist dabei mit dem Wert enthalten, 
den die (fiktiven) Aktien zum vorgesehenen Bewer-
tungszeitpunkt 30. Juni 2026 voraussichtlich haben 
 werden.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 sind an die Altvorstände zur 
Erfüllung der Vergütungsansprüche aus dem Geschäfts-
jahr 2018/2019 Aktien ausgegeben worden. Die Aktien-
ausgabe erfolgte auf der Grundlage eines entsprechenden 
Aufsichtsratsbeschlusses im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlagen. Der Wert der gegen Hingabe 

der Vergütungsansprüche betreffend das Geschäftsjahr 
2018/2019 ausgegebenen Aktien lag zum Zuflusszeit-
punkt insgesamt bei TEUR 3.691 und  damit höher als der 
ursprünglich vorgesehene Maximalbetrag des Langfrist-
bonus. Im Falle einer Aktien gewährung des Langfristbonus 
anstatt in Cash gilt jedoch nach dem verabschiedeten 
Vergütungssystem der langfristige Bonus-Cap nicht.

3.1  Gewährte und geschuldete Vergütung für die 
Mitglieder des Vorstands nach § 162 AktG

Die gemäß § 162 Abs. 1 S. 1 AktG zu veröffentlichende 
gewährte und geschuldete Vergütung sowie die jeweili-
gen relativen Anteile für die Vorstandsmitglieder werden 
in den nachfolgenden Tabellen für das Berichtsjahr und 
das Vorjahr zum Vergleich dargestellt.
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Werte der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Berichtsjahr

Beträge in TEUR Claus Sauter Prof. Dr. Oliver Lüdtke Theodor Niesmann Bernd Sauter Stefan Schreiber Olaf Tröber

2022/2023 Anteil % 2022/2023 Anteil % 2022/2023 Anteil % 2022/2023 Anteil % 2022/2023 Anteil % 2022/2023 Anteil %

Fixe Bezüge 768 62 700 64 700 64 700 64 400 71 300 53 

Sonstige Vergütungsbestandteile 14,8 1 2,8 0 7,3 1 15,2 1 10,7 2 5,6 1 

Variable Bezüge (Jahresbonus) 234 19 200 18 200 18 200 18 200 35 142,5 25 

Variable Bezüge (langfristiger Bonus) 215 17 184 17 184 17 184 17 184 33 117 21 

Planbezeichnung/Planlaufzeit

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Fiktive  
Aktien GJ 

2022/2023 
07/2022–
06/2026

Gesamtbezüge 1.232 100 1.087 100 1.091 100 1.099 100 795 141 565 100 

Werte der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Geschäftsjahr 2021/2022

Beträge in TEUR Claus Sauter Prof. Dr. Oliver Lüdtke Theodor Niesmann Bernd Sauter Stefan Schreiber

2021/2022 Anteil % 2021/2022 Anteil % 2021/2022 Anteil % 2021/2022 Anteil % 2021/2022 Anteil %

Fixe Bezüge 768 64 700 67 700 66 700 66 300 54

Sonstige Vergütungsbestandteile 16,2 1 2,2 0 8,2 1 15,2 1 10,2 2

Variable Bezüge (Jahresbonus) 234 20 200 19 200 19 200 19 150 27

Variable Bezüge (langfristiger Bonus) 173 15 148 14 148 14 148 14 99 18

Planbezeichnung/Planlaufzeit

Fiktive  
Aktien GJ 

2021/2022 
07/2021–
06/2025

Fiktive  
Aktien GJ 

2021/2022 
07/2021–
06/2025

Fiktive  
Aktien GJ 

2021/2022 
07/2021–
06/2025

Fiktive  
Aktien GJ 

2021/2022 
07/2021–
06/2025

Fiktive  
Aktien GJ 

2021/2022 
07/2021–
06/2025

Gesamtbezüge 1.191 100 1.050 100 1.056 100 1.063 100 559 100
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Die Tabelle für das Berichtsjahr enthält zunächst die im 
Geschäftsjahr 2022/2023 für das Geschäftsjahr tatsächlich 
ausgezahlten fixen Bezüge sowie die sonstigen Vergü-
tungsbestandteile, die überwiegend Sachbezüge dar-
stellen. Für den Jahresbonus (STI) erfolgt ein Ausweis 
entsprechend der erdienungsorientierten Auslegung. 
Die einjährige variable Vergütung wird für das 

Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem die Leistungsmessung 
abgeschlossen wurde und die somit erdient ist. Auch für 
den Langfristbonus (LTI) folgt die Darstellung einer erdie-
nungsorientierten Auslegung. Die Höhe des dargestellten 
Langfristbonus entspricht dem handelsrechtlich erfassten 
Aufwand für das Geschäftsjahr 2022/2023.

Die im Berichtszeitraum bzw. im Vorjahr an die Vor-
standsmitglieder tatsächlich ausgezahlte Vergütung 
(Auszahlungsbetrag) stellt sich wie folgt dar:

Werte der tatsächlich ausgezahlten Vergütung für das Berichtsjahr

Beträge in TEUR Claus Sauter Prof. Dr. Oliver Lüdtke Theodor Niesmann Bernd Sauter Stefan Schreiber Olaf Tröber

2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023 2022/2023

Fixe Bezüge 655 587 587 587 400 300

Sonstige Vergütungsbestandteile 14,8 2,8 7,3 15,2 10,7 5,6

Variable Bezüge (Jahresbonus) 234 200 200 200 150 0

Variable Bezüge (langfristiger Bonus) 1.034 886 886 886 0 0

Planbezeichnung/Planlaufzeit

Fiktive Aktien  
GJ 2018/2019 

07/2018–06/2022

Fiktive Aktien  
GJ 2018/2019 

07/2018–06/2022

Fiktive Aktien  
GJ 2018/2019 

07/2018–06/2022

Fiktive Aktien  
GJ 2018/2019 

07/2018–06/2022

Gesamtbezüge 1.937 1.675 1.680 1.688 561 306

Werte der tatsächlich gezahlten Vergütung für das Geschäftsjahr 2021/2022

Beträge in TEUR Claus Sauter Prof. Dr. Oliver Lüdtke Theodor Niesmann Bernd Sauter Stefan Schreiber

2021/2022 2021/2022 2021/2022 2021/2022 2021/2022

Fixe Bezüge 768 700 700 700 300

Sonstige Vergütungsbestandteile 16,2 2,2 8,2 15,2 10,2

Variable Bezüge (Jahresbonus) 234 200 200 200 150

Variable Bezüge (langfristiger Bonus) 2.449 2.099 2.099 2.099 0

Planbezeichnung/Planlaufzeit
Fiktive Aktien GJ 2017/2018 

07/2017–06/2021
Fiktive Aktien GJ 2017/2018 

07/2017–06/2021
Fiktive Aktien GJ 2017/2018 

07/2017–06/2021
Fiktive Aktien GJ 2017/2018 

07/2017–06/2021

Gesamtbezüge 3.467 3.001 3.007 3.014 460
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Zum 30. Juni 2023 bestehen im Rahmen der variablen 
Vergütungsvereinbarungen (langfristiger Bonus) mit den 
Vorständen im Geschäftsjahr und in Vorjahren gewährte, 
jedoch noch nicht ausgezahlte Vergütungen bzw. noch 
nicht ausgegebene Aktien:

Im Geschäftsjahr 2022/2023 hat der Aufsichtsrat den 
Jahresbonus nicht durch eine zusätzliche, nachträgliche 
Anerkennungsprämie für besondere Leistungen im Refe-
renzjahr erhöht. 

Claus Sauter Prof. Dr. Oliver Lüdtke Theodor Niesmann Bernd Sauter Stefan Schreiber Olaf Tröber

Fiktive Aktien GJ 2019/2020

Anzahl gewährte Aktien 23.596 20.225 20.225 20.225 0 0

Zeitwert der fiktiven Aktie bei Erfassung im 
Eigenkapital (EUR/Aktie) 15,44 15,44 15,44 15,44  –  –

Wert (TEUR) 364 312 312 312 0 0

Fiktive Aktien GJ 2020/2021

Anzahl gewährte Aktien 5.838 4.990 4.990 4.990 3.743 0

Zeitwert der fiktiven Aktie bei Erfassung im 
Eigenkapital (EUR/Aktie) 40,42 40,44 40,44 40,44 40,44  –

Wert (TEUR) 236 202 202 202 151 0

Fiktive Aktien GJ 2021/2022

Anzahl gewährte Aktien 3.913 3.344 3.344 3.344 2.508 0

Zeitwert der fiktiven Aktie bei Erfassung im 
Eigenkapital (EUR/Aktie) 44,20 44,22 44,22 44,22 39,5  –

Wert (TEUR) 173 148 148 148 99 0

Fiktive Aktien GJ 2022/2023

Anzahl gewährte Aktien 6.400 5.470 5.470 5.470 5.470 4.103

Zeitwert der fiktiven Aktie bei Erfassung im 
Eigenkapital (EUR/Aktie) 33,54 33,57 33,57 33,57 33,57 28,54

Wert (TEUR) 215 184 184 184 184 117

Gesamtzahl Aktien 39.747 34.029 34.029 34.029 11.721 4.103

Gesamtwert Aktien (TEUR) 988 846 846 846 434 117

Werte der bereits gewährten und noch nicht ausgezahlten aktienbasierten Vergütungen für das Berichtsjahr
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3.2 Vergleichende Darstellung

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Veränderung 
der Ertragsentwicklung der Gesellschaft, der Vergütung 
der gegenwärtigen Vorstandsmitglieder  sowie die Ent-
wicklung der durchschnittlichen Vergütung von Arbeit-
nehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis im Geschäftsjahr.

Veränderung
2018/2019 zu  

2017/2018
2019/2020 zu  

2018/2019
2020/2021 zu  

2019/2020
2021/2022 zu  

2020/2021
2022/2023 zu  

2021/2022

Jahresüberschuss VERBIO AG (HGB) 57 % 58 % 22 % 285 % – 61 %

EBITDA Konzern (IFRS) 112 % 28 % 36 % 203 % – 52 %

Gegenwärtige Vorstandsmitglieder – 2 % 0 % 71 % – 5 % 19,3 %

davon Claus Sauter – 5 % 3,4 %

davon Prof. Dr. Oliver Lüdtke – 5 % 3,5 %

davon Theodor Niesmann – 5 % 3,3 %

davon Bernd Sauter – 5 % 3,4 %

davon Stefan Schreiber – 8 % 42,2 %

davon Olaf Tröber  –

Durchschnittsvergütung Mitarbeiter 3,2 % 6,9 %

Die Ertragsentwicklung wird anhand des handelsrecht-
lichen Jahresüberschusses der Gesellschaft und des 
EBITDA für den Konzern dargestellt, welche die operati-
ve Leistungsfähigkeit der Gesellschaft veranschaulichen 
sollen. 

Die Angabe der Entwicklung „Durchschnittsvergütung 
Mitarbeiter“ berücksichtigt Mitarbeiter von deutschen 
Konzerngesellschaften, deren Betriebszugehörigkeit sich 
jeweils über die letzten beiden Geschäftsjahre erstreckt.

Der relativ hohe Anstieg der Vergütung beim Vorstands-
mitglied Stefan Schreiber steht im Zusammenhang mit 
den ab 1. Juli 2022 wirksamen Anpassungen seines Vor-
standsvertrages.

4. Vergütung früherer Vorstandmitglieder

Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ist auch über die den frühe-
ren Vorstandsmitgliedern der VERBIO AG gewährte und 
geschuldete Vergütung zu berichten. Es wurden keine 
früheren Mitglieder des Vorstands vergütet.
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B. Aufsichtsratsvergütung

1.  Vergütungssystem der 
Aufsichtsratsmitglieder

1.1  (Rechtliche) Grundlagen

Entsprechend § 113 Abs. 3 AktG hat die Hauptversamm-
lung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der 
Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Dabei kann 
der Beschluss auch eine bestehende Vergütung bestäti-
gen. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher die Ver-
gütung der Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig und fort-
laufend überprüfen und der Hauptversammlung in 
Übereinstimmung mit § 113 Absatz 3 Satz 1 und 2 AktG 
mindestens alle vier Jahre zur – gegebenenfalls bestäti-
genden – Beschlussfassung vorlegen.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist durch 
die Hauptversammlung zu bestimmen und ist in § 14 der 
Satzung der Gesellschaft geregelt. Die Vergütung orien-
tiert sich an den Empfehlungen und Anregungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).

Das aktuelle System der Aufsichtsratsvergütung und 
insbesondere die Höhe basiert auf dem Beschluss der 
Hauptversammlung vom 31. Januar 2020. Im Sinne eines 
zeitlichen Gleichlaufs mit dem Beschluss über das Vergü-
tungssystem für die Vorstandsmitglieder wurde der 
 Beschlussvorschlag über die Bestätigung der Vergütung 
der Aufsichtsratsmitglieder der Hauptversammlung am 
29. Januar 2021 vorgelegt und mit einer Mehrheit von 
98,60 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen.

1.2  Grundzüge des Systems zur Vergütung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats der VERBIO AG

Im Wettbewerb um qualifizierte Persönlichkeiten zur 
 Besetzung des Aufsichtsrats leistet eine sachgerechte 
und wettbewerbsfähige Vergütung einen wichtigen 
 Beitrag. Um auch zukünftig qualifizierte Persönlichkeiten 
für eine Aufsichtsratstätigkeit bei der VERBIO AG gewin-
nen zu können, soll die Vergütung des Aufsichtsrats stets 
an marktübliche Standards angepasst werden, um den 
gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsratstätigkeit 
Rechnung zu tragen.

2.  Bestandteile der Vergütung des 
Aufsichtsrats 

2.1  Festvergütung

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
umfasst eine reine Festvergütung ohne erfolgsorientierte 
variable Bestandteile und ohne aktienbasierte Vergütung. 
Eine Orientierung an finanziellen oder nichtfinanziellen 
Leistungskriterien findet ebenfalls nicht statt. Eine reine 
Festvergütung von Aufsichtsratsmitgliedern ist auch 
 Inhalt der Anregung G.18 Satz 1 des DCGK.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten nach Ablauf 
des Geschäftsjahres eine feste Vergütung in Höhe von 
TEUR 45 p. a. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache 
dieses Betrages. Entsprechend der Empfehlung G.17 

Satz 1 des DCGK wird damit der höhere zeitliche Auf-
wand für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz  
im Aufsichtsrat bei der Bemessung der Vergütung 
 berücksichtigt.

Bei unterjährigem Eintritt oder Ausscheiden wird die 
 Vergütung zeitanteilig (pro rata temporis) gezahlt. 

2.2  Mitgliedschaft in Ausschüssen

Nach Empfehlung G.17 des DCGK soll eine Ausschussmit-
gliedschaft der Aufsichtsratsmitglieder gesondert ver-
gütet werden, um dem höheren zeitlichen Aufwand Rech-
nung zu tragen. Die aktuellen Satzungsbestimmungen 
zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigen 
den höheren zeitlichen Aufwand des Vorsitzenden und 
des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 
 jedoch nicht die einfache Mitgliedschaft oder den Vorsitz 
in einem Ausschuss, da Personenidentität mit dem 
 Gesamtgremium besteht und deshalb kein höherer zeit-
licher Aufwand für einzelne Aufsichtsratsmitglieder 
 entsteht. Vorstand und Aufsichtsrat vertreten die Auf-
fassung, dass das durch die Hauptversammlung am 
29. Januar 2021 beschlossene Vergütungssystem auch 
die  Tätigkeit des jeweiligen Ausschussvorsitzenden und 
 seines Stellvertreters bereits angemessen honoriert.

2.3  Auslagenerstattung

Ferner erstattet die Gesellschaft den Aufsichtsratsmit-
gliedern deren durch die Ausübung ihres Amts entste-
henden angemessenen Auslagen. Darüber hinaus 
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 werden Umsatzsteuern erstattet, soweit das Aufsichts-
ratsmitglied berechtigt ist, Umsatzsteuer gesondert in 
Rechnung zu stellen und es dieses Recht ausübt.

2.4  D&O-Versicherung

Die Gesellschaft hat darüber hinaus zugunsten der Mit-
glieder des Aufsichtsrats eine Haftpflichtversicherung 
zur Absicherung der Risiken aus der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben (D&O-Versicherung) mit einer marktüblichen 
Gesamtprämie in angemessener Höhe abgeschlossen.

2.5  Schaubild Zusammenfassung Vergütung Aufsichtsrat

Erfolgsabhängige Vergütung

Fe
st

ve
rg

üt
un

g Vergütungsbestandteil Zielsetzung Ausgestaltung Sonstiges

Festvergütung p. a. Die sachgerechte und wettbewerbsfähige Vergütung leistet 
einen wichtigen Beitrag, um auch zukünftig qualifizierte 
 Persönlichkeiten für eine Aufsichtsratstätigkeit bei VERBIO 
zu  gewinnen und zu halten

Vorsitz Aufsichtsrat: EUR 90.000

Stellvertretung: EUR 68.000

Mitgliedschaft in Ausschüssen wird nicht  zusätzlich honoriert

Bei unterjährigem Eintritt oder Ausscheiden wird die Vergütung 
zeitanteilig (pro rata  temporis) gezahlt

Die Festvergütung wird regelmäßig überprüft und an markt-
übliche Standards angepasst

So
ns

ti
ge

s

Vergütungsbestandteil Zielsetzung Ausgestaltung Sonstiges

Auslagenerstattung In Verbindung mit der Ausübung ihres Amtes sollen den Auf-
sichtsratsmitgliedern keine finanziellen Nachteile entstehen

Angemessene Auslagen, die in Zusammenhang mit der Aus-
übung des Amts entstehen, werden  erstattet. Ebenso wird 
die Umsatzsteuer erstattet, sofern das Aufsichtsratsmitglied 
 berechtigt ist, Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen, 
und es dieses Recht ausübt

D&O-Versicherung Zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder wurde eine Haftpflicht-
versicherung zur Absicherung der Risiken aus der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben mit einer marktüblichen Gesamtprämie 
in angemessener Höhe abgeschlossen.
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Werte der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Berichtsjahr

Beträge in TEUR Alexander von Witzleben Ulrike Krämer Dr. Klaus Niemann Gesamtsumme

Fixe Vergütung Geschäftsjahr 2022/2023 90 67,5 45 202,5

AR-Vergütung 2022/2023 insgesamt 90 67,5 45 202,5

Werte der gewährten und geschuldeten Vergütung für das Geschäftsjahr 2021/2022

Beträge in TEUR Alexander von Witzleben Ulrike Krämer Dr. Klaus Niemann Gesamtsumme

Fixe Vergütung Geschäftsjahr 2022/2023 90 67,5 45 202,5

AR-Vergütung 2022/2023 insgesamt 90 67,5 45 202,5

Den im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Aufsichts-
ratsmitgliedern wurden insgesamt TEUR 6,1 (2021/2022: 
TEUR 30,2) an baren Auslagen erstattet.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 wurden keine sonstigen 
Vergütungen bzw. Vergütungen für persönlich erbrachte 
Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungs-
leistungen, gezahlt oder Vorteile gewährt.

3.  Aufsichtsratsvergütung im Geschäftsjahr 
2022/2023

3.1  Gewährte und geschuldete Vergütung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats nach § 162 AktG

Im Geschäftsjahr 2022/2023 wurden den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit Festbezüge in Höhe von 
TEUR 202,5 (2021/2022: TEUR 202,5) gewährt.

Ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 
nach ihrem Ausscheiden keine Vergütung mehr für die 
frühere Aufsichtsratstätigkeit bei der VERBIO AG.

3.2 Vergleichende Darstellung

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Verände-
rung der Ertragsentwicklung der Gesellschaft, der 
 Vergütung der gegenwärtigen Aufsichtsratsmitglieder 
sowie die Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung 
von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis im 
 Geschäftsjahr. 
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Beträge in TEUR 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Jahresüberschuss VERBIO AG (HGB) 57 % 58 % 22 % 285 % – 61 %

EBITDA Konzern (IFRS) 112 % 28 % 36 % 203 % – 52 %

Gegenwärtige Aufsichtsratsmitglieder 0 % 69 % 0 % 0 % 0 %

davon Alexander von Witzleben 0 % 0 %

davon Ulrike Krämer 0 % 0 %

davon Dr. Klaus Niemann 0 % 0 %

Durchschnittsvergütung Mitarbeiter 3,2 % 6,9 %

Für den Vorstand:

Claus Sauter
Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. Oliver Lüdtke 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Für den Aufsichtsrat:

Alexander von Witzleben
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Ulrike Krämer
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats

Zörbig, 25. September 2023

Die Angaben zur Ertragsentwicklung und „Durchschnitts-
vergütung Mitarbeiter“ gelten wie unter Punkt A 3.2 
 beschrieben.
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die  
Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

An die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der VERBIO Vereinigte 
BioEnergie AG, Zörbig, für das Geschäftsjahr vom 
1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 daraufhin formell geprüft, 
ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergü-
tungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 
3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergü-
tungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Un-ser 
Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Ver-
gütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in 
Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung 
des Entwurfs eines IDW Prüfungsstandards „Die Prüfung 
des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG“ (IDW 
EPS 870 (02.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres 
Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als 
Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW 
Qualitätsmanagementstandards „Anforderungen an das 
Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis“ 
(IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten 
gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssat-
zung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer ein-
schließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit 
 haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließ-
lich der dazugehörigen Angaben, der den Anforder ungen 
des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-
ten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesent-
lichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 
AktG gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungs-
urteil in einem Vermerk abzugeben.
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Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, 
dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht 
gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des 
Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit 
§ 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit 
der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen 
Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergü-
tungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden 
Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, den Vergütungsbericht unter Berück-
sichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu 
lesen und dabei für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, 
ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in 
Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die 
 inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder 
die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts 
enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 
 irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, 
über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem 
Zusammenhang nichts zu berichten.

Leipzig, den 25. September 2023

Grant Thornton AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian Koch Niclas Rauscher
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung EUR 63.517.206,00 
und ist in 63.517.206 Stückaktien mit ebenso vielen Stim-
men eingeteilt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 

Teilnahme an der ordentlichen 
Hauptversammlung

Um an der Hauptversammlung teilnehmen, das Stimm-
recht ausüben oder Anträge stellen zu können, müssen 
sich die Aktionäre vor der Hauptversammlung anmelden 
und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachwei-
sen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der 
 Gesellschaft unter der Adresse: 

Verbio SE
c/o Computershare Operations Center 
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

bis spätestens 26. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ), zuge-
hen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein in Text-
form und in deutscher oder englischer Sprache erstellter 
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß § 67c 
Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis hat sich auf-
grund der Neufassung des § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG durch 
das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden 
 Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) auf 
den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-
sammlung zu beziehen; dies ist der 11. Januar 2024, 

24:00 Uhr (MEZ). § 18 Absatz 2 Satz 2 der Satzung der 
Verbio SE, der noch die bis zum Inkrafttreten des ZuFinG 
geltende Rechtslage abbildet, wonach sich der Nachweis 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung 
zu beziehen hatte, findet insoweit keine Anwendung mehr.

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record 
Date)

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheiden-
de Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnah-
me- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Ver-
hältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes 
zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Ak-
tienbestand nach dem Record Date haben dafür keine 
Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Re-
cord Date erworben haben, können somit nicht an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ord-
nungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht 
haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berech-
tigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräu-
ßern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf 
die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes 
Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.

Stimmrechtsvertretung

Der ordnungsgemäß angemeldete Aktionär kann sein 
Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der ordentlichen 
Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, 
z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung 
oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. 

Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform, soweit die Vollmacht nicht an einen Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder 
eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen 
oder Institutionen erteilt wird; für die Bevollmächtigung 
dieser Personen oder Institutionen wird weder von § 134 
Abs. 3 Satz 3 AktG Textform verlangt, noch sieht die Sat-
zung der Verbio SE für diesen Fall eine besondere Rege-
lung vor. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung 
kann im Übrigen unter anderem dadurch geführt werden, 
dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversamm-
lung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist oder 
auch durch Übermittlung des Nachweises per Post oder 
E-Mail an die nachfolgend genannte Adresse:

Verbio SE
c/o Computershare Operations Center 
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung von Vollmachten sowie der Widerruf der 
Vollmacht können durch Erklärung gegenüber der 
 Gesellschaft auch über elektronische Kommunikation unter 
Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals erfol-
gen, das die Gesellschaft unter der Internetadresse

https://www.verbio.de/hauptversammlung/

zur Verfügung stellt. Die notwendigen Zugangsdaten für 
das InvestorPortal können die Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten der ihnen übersandten Eintrittskarte entneh-
men. Über das InvestorPortal können Vollmachten bis 
spätestens 1. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ) erteilt bzw. 
geändert oder widerrufen werden.

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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Die Bevollmächtigung von Intermediären (z. B. Kreditins-
tituten), Aktionärsvereinigungen und sonstigen gemäß 
§ 135 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen 
kann auch in einer sonstigen nach § 135 AktG zulässigen 
Art und Weise erfolgen; wir weisen jedoch darauf hin, 
dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Inter-
mediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, 
oder sonstigen nach § 135 AktG gleichgestellten Perso-
nen oder Institutionen möglicherweise eine besondere 
Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG 
die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre 
sollten sich in diesem Fall rechtzeitig mit dem zu Bevoll-
mächtigten wegen einer möglicherweise von diesem 
 geforderten Form der Bevollmächtigung abstimmen.

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären 
an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts ver-
treten zu lassen. Dafür legt die Gesellschaft folgende 
 Regelungen fest: Die Stimmrechtsvertreter dürfen das 
Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter 
Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der Tages-
ordnung ausüben. Ohne ausdrückliche Weisungen wird 
das Stimmrecht nicht vertreten. Die Erteilung der Voll-
macht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
 bedürfen der Textform. Aktionäre, welche die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen möchten, werden zur organisatorischen 
 Erleichterung gebeten, die Vollmachten unter Erteilung 
ausdrücklicher Weisungen bei der Gesellschaft bis spä-
testens 1. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ), postalisch oder 
per E-Mail unter der nachstehend genannten Adresse 
einzureichen:

Verbio SE
c/o Computershare Operations Center 
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der Wider-
ruf der Vollmacht oder eine Änderung der Weisungen 
können durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft auch 
über elektronische Kommunikation unter Nutzung des 
passwortgeschützten InvestorPortals erfolgen, das unter 
der Internetadresse 

https://www.verbio.de/hauptversammlung/

zur Verfügung steht. Die notwendigen Zugangsdaten für 
das InvestorPortal können die Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten der ihnen übersandten Eintrittskarte entneh-
men. Über das InvestorPortal können Vollmacht und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
bis spätestens 1. Februar 2024, 18:00 Uhr (MEZ) erteilt 
bzw. geändert oder widerrufen werden.

Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- 
und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft sowie deren Änderung oder Widerruf 
in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der 
Hauptversammlung erfolgen. 

Elektronische Briefwahl

Die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten haben die 
 Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihre 
Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, 

im Wege der elektronischen Briefwahl abzugeben. Auch 
dazu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und ein ord-
nungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.

Die Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe per 
Briefwahl sowie der Widerruf oder eine Änderung der 
Stimmabgabe können durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft unter Nutzung des passwortgeschützten 
InvestorPortals erfolgen, das die Gesellschaft unter der 
Internetadresse

https://www.verbio.de/hauptversammlung/

zur Verfügung stellt. Die notwendigen Zugangsdaten für 
das InvestorPortal können die Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten der ihnen übersandten Eintrittskarte ent-
nehmen. Über das InvestorPortal können elektronische 
Briefwahlstimmen bis spätestens 1. Februar 2024, 18:00 Uhr 
(MEZ) erteilt bzw. geändert oder widerrufen werden.

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen 
(Brief, E-Mail, elektronisch über das InvestorPortal oder 
gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung 
mit Artikel 2 Abs. 1 und 3 und Artikel 9 Abs. 4 der Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/1212) durch elektronische 
Briefwahl oder Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen 
ausgeübt werden, werden diese unabhängig vom Zeit-
punkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksich-
tigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. gemäß 
§ 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Arti-
kel 2 Abs. 1 und 3 und Artikel 9 Abs. 4 der Durchführungs-
verordnung ((EU) 2018/1212), 3. per E-Mail, 4. per Brief.

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß 
mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Wei-
sungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung 
verbindlich. Eine spätere Vollmacht bzw. Weisung als 
solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Vollmacht 
bzw. Weisung. Der zuletzt zugegangene, fristgerechte 
Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als 
einer Form der Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: 
Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Ertei-
lung von Vollmachten und gegebenenfalls Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und Letztere 
haben  Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht 
und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsver-
einigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG 
sowie eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichge-
stellte Person.

Sollte ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein 
Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie eine die-
sen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur 
Vertretung nicht bereit sein, werden die Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft zur Vertretung entsprechend 
den Weisungen bevollmächtigt.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- 
eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die 
zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung 
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Weitere Informationen zur Abstimmung 
(gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1212 (EU-DVO)) 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglich-
keit, ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigung der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auszu-
üben. Die vorgesehenen Abstimmungen zu Tagesord-
nungspunkt 2 bis 7 und 9 haben verbindlichen Charakter.  
Tagesordnungspunkt 8 hat empfehlenden Charakter. Die 
Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils 
mit „Ja“ (Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstim-
men oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung).

Angaben zu den Rechten der Aktionäre 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß 
Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-
Ausführungsgesetz, § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grund-
kapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital 
von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Ein solches Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft min-
destens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spätes-
tens am 2. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Wir 
bitten, ein derartiges Verlangen an folgende Adresse zu 
richten:

Vorstand der Verbio SE
c/o Investor Relations
Ritterstraße 23 (Oelßner’s Hof)
04109 Leipzig

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß § 121 
 Absatz 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung 
 zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, 
dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Website 
der Gesellschaft unter https://www.verbio.de/haupt-
versammlung/ den Aktionären zugänglich gemacht.

Anträge von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 
AktG bzw. § 127 AktG

Gegenanträge von Aktionären zu Vorschlägen von Vor-
stand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt der Hauptversammlung im Sinne von § 126 
AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind unter 
Beifügung eines Nachweises der Aktionärseigenschaft 
ausschließlich zu richten an:

Verbio SE
Investor Relations
Ritterstraße 23 (Oelßner’s Hof)
04109 Leipzig
E-Mail: hv2024@verbio.de

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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Anträge von Aktionären, die bis spätestens 14 Tage 
vor dem Tage der Hauptversammlung, also bis zum 
18. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft 
unter der vorgenannten Anschrift eingegangen sind, 
werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Web-
site der Gesellschaft unter https://www.verbio.de/
hauptversammlung/ öffentlich zugänglich gemacht, so-
weit die übrigen Voraussetzungen für eine Veröffentli-
chung gemäß §§ 126, 127 AktG erfüllt sind. Anderweitig 
adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren 
Vorliegen ein Gegenantrag und dessen Begründung 
nicht zugänglich gemacht werden müssen. Diese sind 
auf der Website der Gesellschaft https://www.verbio.de/ 
hauptversammlung/ angegeben. 

Gegenanträge sind nur dann unterbreitet, wenn sie 
 während der Hauptversammlung ausdrücklich gestellt 
werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 
Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermitt-
lung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Gemäß § 127 AktG ist jeder Aktionär berechtigt, in der 
Hauptversammlung Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern und Abschlussprüfern zu unterbreiten. 
Wahlvorschläge von Aktionären müssen nur zugänglich 
gemacht werden, wenn sie den Namen, den ausgeübten 
Beruf und den Wohnort des Vorgeschlagenen und, im 
Falle des Vorschlags von Aufsichtsratsmitgliedern, zusätz-
lich Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 
3 in Verbindung mit § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 

Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung 
mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren 
Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Website zugäng-
lich gemacht werden müssen. Diese sind auf der Website 
der Gesellschaft unter https://www.verbio.de/haupt-
versammlung/ angegeben.

Auch Wahlvorschläge sind nur dann unterbreitet, wenn 
sie während der Hauptversammlung ausdrücklich ge-
stellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während 
der Hauptversammlung Wahlvorschläge auch ohne vor-
herige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt.

Auskunftsrechte gemäß § 131 Absatz 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktio-
närsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft 
zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erfor-
derlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
 Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen 
sind in der Hauptversammlung mündlich im Rahmen der 
Aussprache zu stellen.

Weitere Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre 
 gemäß § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 
AktG sind auf der Website der Gesellschaft unter 
https://www.verbio.de/hauptversammlung/ abrufbar.

Hinweis zum Datenschutz gemäß Art. 13 und 
14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die rechtskonforme Erhebung und Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten der Aktionäre haben für die 
 Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Die Erhebung und 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Name, 
 Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, 
Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) 
 erfolgt auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zwingend erforderlich und erfolgt zu dem Zweck der 
Ermöglichung einer Teilnahme für jeden sich anmelden-
den Aktionär. Die Gesellschaft ist für die Erhebung und 
Verarbeitung verantwortlich. Es ist unsere rechtliche 
Verpflichtung, eine Hauptversammlung durchzuführen 
und die Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. 
 Dafür müssen wir die benannten Daten verarbeiten. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten ist dabei das Aktiengesetz in Verbin-
dung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 

Die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, 
 München, als externer Dienstleister, der zum Zwecke der 
Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt wird, 
 erhält nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich 
sind, und verarbeitet die Daten ausschließlich im Auftrag 
und nach Weisung der Gesellschaft.

Ihre Daten werden ausschließlich in Ländern verarbeitet, 
die der Europäischen Union angehören. 

https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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Alle Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berich-
tigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungs-
recht bezüglich der Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach 
Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können die Aktionäre 
gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die fol-
genden Kontaktdaten geltend machen: 

Verbio SE, Thura Mark 18, 06780 Zörbig,

Frau Daniela Sauter, Datenschutzbeauftragte

Tel.: +49 341 30 85 30 295
E-Mail: datenschutz@verbio.de 
Website: https://www.verbio.de/

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbeson-
dere zu unseren Aufbewahrungspflichten und Ihren 
 Rechten, stehen auf der Website der Gesellschaft  
(https://www.verbio.de/hauptversammlung/) zum 
 Abruf zur Verfügung.

Hinweis auf die Website der Gesellschaft

Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a 
AktG sind auf der Website der Gesellschaft unter 
https://www.verbio.de/hauptversammlung/ 
 abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden 
nach der Hauptversammlung unter der gleichen 
 Internetadresse veröffentlicht.

Zörbig, im Dezember 2023

Verbio SE

Der Vorstand

mailto:datenschutz%40verbio.de%20?subject=
https://www.verbio.de/
https://www.verbio.de/hauptversammlung/
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